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Lebenswichtig. Zielführend. Herzenssache 
 

Schulung für die AED-Geräte 
(Defi brillatoren – „Defi ‘s“) 
in Owingen 
Nachdem mittlerweile fast die gesamte Gemein-
de mit Defi brillatoren ausgestattet ist, laden die 
Björn-Steiger-Stiftung und die Gemeindever-
waltung zu Schulungen für die Bevölkerung ein: 
 
Ein Menschenleben retten...? 
Können Sie, klar - mit „Prüfen, Rufen, Drücken“! 
 
Wir üben gemeinsam und zeigen Ihnen auch, 
wie man mit einem AED-Gerät umgeht: 
 

Donnerstag, 09. Juni 2022, 18:30 Uhr 
im Bürgerhaus kultur|o, 

Mühlenstraße 10 in Owingen. 
 
Die Schulung wird vom DRK Kreisverband Bo-
denseekreis durchgeführt. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Es ist keine Anmel-
dung erforderlich. 
 
Am 27. Oktober 2022 gibt es einen zweiten Ter-
min, zu dem gesondert eingeladen wird. 

Lebenswichtig. Zielführend. Herzenssache

Schulung für die AED-Geräte (Defibrillatoren – „Defi‘s“) in Owingen

Nachdem mittlerweile fast die gesamte Gemeinde mit Defibrillatoren ausgestattet ist, laden
die Björn-Steiger-Stiftung und die Gemeindeverwaltung zu Schulungen für die Bevölkerung 
ein:

Ein Menschenleben retten...? Können Sie, klar - mit „Prüfen, Rufen, Drücken“!

Wir üben gemeinsam und zeigen Ihnen auch, wie man mit einem AED-Gerät umgeht:

Donnerstag, 09. Juni 2022, 18:30 Uhr
im Bürgerhaus kultur|o, Mühlenstraße 10 in Owingen.

Die Schulung wird vom DRK Kreisverband Bodenseekreis durchgeführt.
Die Teilnahme ist kostenlos. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Am 27. Oktober 2022 gibt es einen zweiten Termin, zu dem gesondert eingeladen wird.
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GEMEINDEVERWALTUNG

Bürgermeister Henrik Wengert  07551 8094-21
Sekretariat   07551 8094-21
Meldeamt   07551 8094-42
Standesamt   07551 8094-28
Hauptamt   07551 8094-27
Grundbucheinsichtsstelle   07551 8094-36
Ortsbauamt   07551 8094-35
Gemeindekasse   07551 8094-24
Finanzverwaltung   07551 8094-22

Bauhof   07551 8094-35 

Hausmeister 
(Klaus Waldbüßer)   0160 1820278

Auentalschule
Sekretariat    07551 8094-39

Kindergärten
St. Nikolaus   07551 8094-70
Guggenbühl   07551 60494
Billafingen   07557 3 49

Hauptstr. 35, 88696 Owingen

Zentrale: 
Tel.: 07551 8094-0 / Fax: 07551 8094-29
E-Mail: info@owingen.de, www.owingen.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi u. Fr jeweils von 8.00 - 12.00 Uhr
Mo 14.00 - 18.00 Uhr
Do durchgehend von 8.00 - 16.00 Uhr
und nach Vereinbarung

ORTSVERWALTUNGEN
BILLAFINGEN
Ortsvorsteher Markus Veit   0170 3579499
E-Mail: mveit@billafingen.de
Sprechstunden:   Mo. 19.30 - 21.00 Uhr

HOHENBODMAN
Ortsvorsteher Jörg Nesensohn  07557 820399
Sprechstunden:   nach Vereinbarung

TAISERSDORF
Ortsvorsteherin Ruth Steindl  07557 929569
Sprechstunden: nach Vereinbarung

NOTRUFNUMMERN
Notruf    1 10
Feuerwehr    1 12
Polizeirevier Überlingen   07551 8040

ÄRZTE UND SOZIALES

Ärztl. und zahnärztl. Notdienst
Kann rund um die Uhr unter der 116117
erfragt werden.

Nachbarschaftshilfeverein 
„GEMEINSAM STATT EINSAM“
 0151 52320276 
Sozialstation Bodensee  07551 95320

Dorfhelferinnenstation
Frau Heike Senger               07771 8759177

Hospizgruppe Überlingen 07551 60863

Psychosoziale Beratungs- und
ambulante Behandlungsstelle für
Suchtkranke (PSB)   07541 950180

Diakonisches Werk  Fax: 07541 9501820

AWO Frauen- und Kinderschutzhaus
Beschützendes Haus Bodenseekreis 
   07541 4893626

Allgemeiner Sozialer Dienst:
Jugendamt,  07541 204-0 

Malteser Hilfsdienst e.V   07551 970970

Familientreff Owingen 07551 9485259 

Tagespflegevermittlung Bodenseekreis
Margherita Flesch, Mobil:  0159 04204477 
E-Mail: Margherita.Flesch@bodenseekreis.de 

SKM – Bodenseekreis e.V. –Betreuungsverein-
Rechtliche Betreuungen und individuelle In-
formationen zur persönlichen und rechtlichen 
Vorsorge und Patientenverfügung 
rentschler@skm-bodensee.de  07544 9679960

VERGIFTUNGSNOTDIENST
Giftnotruf München - Abteilung für Klinische 
Toxikologie Klinikum rechts der Isar - Techni-
sche Universität München 
www.toxinfo.med.turn.de   089 19240
Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg 
(VIZ) Universitätsklinikum Freiburg 
www.uniklinik-freiburg.de/giftberatung.html 
   0761 2704361

FREIWILLIGE FEUERWEHR
Gesamtkommandant und 
Abteilung Owingen: Markus Endres
Tel.: 0151 61422371

Abteilung Billafingen: Michael Dreher 
Tel.: 07557 820778, mobil: 0162 7306362 

Abteilung Hohenbodman: Michael Siber
Tel.: 07557 203, mobil: 0171 1508070

Abteilung Taisersdorf: Roland Kohler
Tel.: 0175 2079990

SONSTIGE RUFNUMMERN
Bevollm. Bezirksschornsteinfeger 
Laurent Brielmaier, mobil:  0178 9823697

Thüga Energienetze GmbH
Störungsrufnummer   0800 7750007

EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Störungsrufnummer   0800 3629477

Wasserversorgung
24-Stunden Störungs- und Bereitschaftsdienst
Stadtwerk am See   0800 5053333
Bei allgemeinen Fragen wenden Sie sich bitte 
zu den üblichen Dienstzeiten an das Ortsbau-
amt   07551 8094-35

Sprachheilkindergarten Papperlapapp 
und Beratungsstelle:  07551 937740

Redaktionsschluss für das nächste Amtsblatt KW 23/2022 ist am Mittwoch, 08. Juni 2022 um 
12:00 Uhr im Rathaus Owingen. Bitte senden Sie alle Texte in digitaler Form im word-Format 
(docx) an blaettle@owingen.de und die Fotos bzw. Graphiken als separaten Anhang im 
jpg-Format (nicht in die Textdatei integrieren). 

Samstag, 04. Juni 2022 
Vita-Apotheke, Nußdorfer Str. 101, 
88662 Überlingen Nussdorf, Tel. 07551 308129 

Sonntag, 05. Juni 2022 
Löwen-Apotheke Überlingen, 
88662 Überlingen, Maurus-Betz-Straße 2, 
Tel.: 07551 - 94 47 77
Panda-Apotheke Markdorf, 88677 Markdorf, 
Haupstraße 28, Tel.: 07544 - 9 52 32 30  

Montag, 06. Juni 2022 
Kouny-Apotheke Stockach, 78333 Stockach, 
Baden, Goethestraße 16, Tel.: 07771 - 70 21
Apotheke im Rosenhof, 88697 Bermatingen, 
Salemer Straße 3, Tel.: 07544 - 9 11 51  
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M Herausgeber: Bürgermeisteramt 88696 
Owingen, Bodenseekreis

Verantwortlich für den amtlichen und 
redaktionellen Teil:  
Bürgermeister Henrik Wengert oder der/
die von ihm Beauftragte/n

Verantwortlich für die Kirchen- und  
Vereinsmitteilungen:  
Die jeweilige Kirche bzw. die/der Vorsitzende 
des jeweiligen Vereins. Für die Veröffentli-
chung von Vereins- und anderen Mitteilun-
gen wird keine Gewähr übernommen.  

Für den Anzeigenteil/ Druck:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, 
Telefon: 07771 9317-11, Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de,  
Homepage: www.primo-stockach.de

SONSTIGES
Altglas, Kunststoffannahme, Grünmüll
Recyclinghof in der Kreuzstraße
Öffnungszeiten:
Freitag  15.00 bis 17.00 Uhr
Samstag  09.00 bis 12.00 Uhr

Containerstandorte:
Owingen: EV. Kirche, Parkplatz Sporthalle
Billafingen: Sportplatz
Hohenbodman: altes Feuerwehrhaus
Taisersdorf: Feuerwehrhaus

Altbatterien
Behälter im Rathaus Owingen
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Rathaus aktuell

Empfang der Meister 
Nachdem wir in den letzten beiden Jahren keine Meisterschaftsfeier abhalten konnten (die Glückwünsche und Urkunden haben 
wir den Sportlern per Post bzw. über die Vereine ausgehändigt), freuen wir uns darüber, diese Ehrungen wieder persönlich 
vornehmen zu können. 
 
Zum fünften Mal lädt die Gemeinde also zum 
 

Empfang der Meister 
am Mittwoch, 20. Juli 2022 um 17:00 Uhr 

auf den Unteren Rathausplatz ein. 
 
Geehrt werden sollen alle Einzelsportler und Mannschaften, die in der vergangenen Saison einen Meistertitel erkämpft haben. 
Hierzu zählen keine vereinsinternen Wettbewerbe. Ab überregionalen Wettkämpfen wie z. B. Südbadische oder Deutsche 
Meisterschaften wollen wir auch die Vizemeister ehren. 
 
Die örtlichen Sportvereine haben wir bereits angeschrieben mit der Bitte, uns die entsprechenden Sportler mitzuteilen. Hierzu 
wollen wir auch Sportler und Mannschaften von Sportarten, die in Owingen nicht angeboten werden, einladen. Also z. B. Ski-
sport, Schwimmen etc. Voraussetzung ist dann, dass der Wohnort in Owingen oder einem der Ortsteile liegt. 
Zu diesem Empfang sind die betreffenden Sportler, die Trainer und Betreuer und bei jugendlichen Sportlern auch die Eltern 
herzlich eingeladen. Nach der Ansprache von Bürgermeister Henrik Wengert und dem Verleihen der Medaillen lädt die Ge-
meinde zu Umtrunk und Imbiss ein. 
 
Um die Medaillen rechtzeitig bestellen zu können, bitten wir um Rückmeldung der zu ehrenden Sportler bis spätestens 
 

Montag, 11. Juli 2022. 
 
Wir hoffen, dass bis dahin alle Wettbewerbe beendet sind. 
 
Bei der Meldung der Sportler bitten wir um folgende Angaben: 
Nachname, Vorname, Mannschaft bzw. Team und die genaue Bezeichnung des gewonnenen Titels, also welcher Wettbewerb 
auf welcher Ebene. 
 
Infos und Meldung der Sportler im Rathaus Owingen, Andrea Benz, Tel.: 07551/8094-21, E-Mail: abenz@owingen.de. 
Auskünfte gerne telefonisch, Anmeldungen bitte nur schriftlich! 

Allgemeines

Radwegebau zwischen 
Owingen und Herdwangen 
Nach Mitteilung des Regierungspräsidiums Tübingen wird die Voll-
sperrung der L195 noch bis einschließlich 8. Juni 2022 andauern. 
Im Zuge der Vollsperrung wurde auf der Landesstraße 195 eine zu-
sätzliche Fahrbahndeckenerneuerung durchgeführt, wodurch sich 
die geringfügige Verzögerung ergibt. 

Die Fertigstellung des Radwegs geht jedoch noch nicht damit einher. 



Samstag, 
04.06.2022
Seite 4

Blut ist knapp. Jede Blutspende zählt. 
Die Versorgung ist aktuell nicht gesichert. 
Das DRK bittet dringend zur Blutspende. 
Aufgehobene Corona-Restriktionen und die damit verbundene 
höhere Mobilität der Menschen innerhalb der Urlaubszeit wirken 
sich negativ auf die Zahl der Blutspenden aus. 
 
Nur eine Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Ver-
letzten helfen. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit (Blutplättchen 
sind nur bis zu 4 Tage haltbar) sind Patienten auf das kontinuier-
liche Engagement der Blutspender/innen angewiesen. 
 
Jede/r wird derzeit gebraucht! Das DRK bittet alle Spendewil-
ligen sich in den nächsten Tagen einen Termin zur Blutspende 
einzuplanen. 
 
Nächster Blutspendetermin: 

Montag, dem 20.06.2022 
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
kultur|o , Mühlenstraße 10 

88696 Owingen 
 
Alle verfügbaren Termine online unter: 
terminreservierung.blutspende.de 
 
Weitere Informationen: Alle geltenden Regeln und mögliche 
Wartezeiten infolge einer Corona-Infektion finden Sie unter: 
www.blutspende.de/corona. 
 
Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspen-
dedienst auch über die kostenfreie Service-Hotline 
0800 - 11 949 11 
 
 

Bericht aus der letzten  
Gemeinderatssitzung 
Am 10.05.2022 fand eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
im Bürgersaal des Rathauses Owingen mit nachfolgender Tages-
ordnung statt: 
 
TOP Thema  
1. Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Be-

schlüsse
2. Aktuelle Informationen  
3. Einwohnerfragestunde  
4. Ausbau der Breitbandversorgung in Owingen - Bericht 

über den Sachstand und die weitere Vorgehensweise 
durch den Zweckverband Breitband Bodenseekreis  

5. Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Hohenbodman - Zustim-
mung zur Bestellung des neu gewählten Abteilungskom-
mandanten und dessen Stellvertreters  

6. Bauantrag auf Anbau eines Abstellraums und einer Ter-
rasse sowie Bau eines Carports auf dem Grundstück Flst. 
Nr. 156, Unterer Haldenweg 5, Billafingen  

7. Bauantrag auf Sanierung des Einfamilienhauses und 
Dachaufstockung mit Gauben für eine dritte Wohneinheit 
auf dem Grundstück Flst. Nr. 155/4, Oberer Haldenweg 8, 
Billafingen

8. Bauantrag auf Errichtung einer Dachgaube auf dem 
Grundstück Flst. Nr. 38/3, Raiffeisenstraße 10, Billafingen

9. Bauantrag auf Anbau einer Wohnung für Betriebshelfer 
auf dem Grundstück Flst. Nr. 224 + 245/1, Happenmühle 
70, Hohenbodman

10. Beschluss über die Kindergartenbedarfsplanung 
2022/2023

11. Einführung von Dienstradleasing für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Gemeinde Owingen

12. Änderung der Friedhofsatzung zur Aufnahme der Baum-
bestattung auf den Friedhöfen in Owingen und Billafingen

13. Vergabe des gemeindeeigenen Bauplatzes Flst. Nr. 
598/14 im Bebauungsplangebiet „Kreuzstraße-Süd“ in 
Owingen

14. Erlass einer Benutzungsordnung für das Mini-Spielfeld in 
Owingen

15. Festsetzung von Benutzungsgebühren für das Service-
zentrum im Mehrgenerationenhaus „Lebensräume für 
Jung und Alt“

16. Verschiedenes
 
1.  Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Be-

schlüsse 
a. Die Verwaltung wurde beauftragt, den Rückkauf des Grund-

stücks Flst.-Nr. 553/7 der Gemarkung Owingen im Gewer-
begebiet Henkerberg-Süd in die Wege zu leiten.

b. Der Gemeinderat stimmte der Vereinbarung eines Alter-
steilzeitvertrages mit einer Mitarbeiterin der Gemeinde 
Owingen im sogenannten Blockmodell zu.

c. Der Gemeinderat stimmte weiterhin einem Grundstücksge-
schäft bezüglich einer Teilfläche des Grundstücks Flst.-Nr. 
601/2 der Gemarkung Owingen zu.

 
2.  Aktuelle Informationen 
Herr Bürgermeister Henrik Wengert teilte die Termine für die 
Veranstaltungen bis zur nächsten Gemeinderatssitzung mit. Am 
21. Mai findet im kultur|o ein Kabarettabend mit Helge Thun, 
veranstaltet vom Owinger Kulturkreis, statt. In Taisersdorf an der 
Ringerhalle wird am 26. Mai ein Bocciaturnier ausgetragen. Un-
ter dem Motto „It´s showtime“ präsentiert das Duo Pariser Flair 
am 17. Juni Hits der bekanntesten Musicals im kultur|o. Am 19. 
Juni findet das Hissen der Freundschaftsfahne des deutsch-fran-
zösischen Vereins und der Gemeinde sowie am 20. Juni eine 
Blutspendeaktion des DRK statt. 
 
Herr Bürgermeister Henrik Wengert kam auch auf die Toiletten-
anlage am Friedhof in Owingen zusprechen, die zum wiederhol-
ten Male Vandalismus zum Opfer gefallen ist. Neben dem Her-
unterreißen von Dingen, dem Feuer legen in der Toilette wurden 
auch die Wände verdreckt und beschmiert. Die Polizei wurde 
eingeschalten. 
 
Weiter machte Herr Bürgermeister Henrik Wengert auf den verdi 
Streik des pädagogischen Personals im Kinderhaus St. Nikolaus 
und Guggenbühl aufmerksam, welcher zu kurzfristigen Unterbe-
setzungen führen wird. 
 
3.  Einwohnerfragestunde 
Seitens der Zuhörerschaft wurden keine Fragen gestellt. 
 
4.  Ausbau der Breitbandversorgung in Owingen - Bericht 

über den Sachstand und die weitere Vorgehensweise 
durch den Zweckverband Breitband Bodenseekreis 

Am 17. Juli 2019 hat der Gemeinderat von Owingen den Beitritt 
zum Zweckverband Breitband Bodenseekreis beschlossen. Der 
Zweckverband hat damit die Aufgabe des Ausbaus einer flächen-
deckenden, modernen und leistungsfähigen Breitbandversor-
gung in Owingen sowie weiteren neun Städten und Gemeinden 
im Bodenseekreis übernommen. Zudem baut der Zweckverband 
für den Landkreis Bodenseekreis das überregionale Backbo-
ne-Netz aus. 
 
Am 21. April 2021 hat der Gemeinderat der Ausbaukonzep-
tion für die sogenannten „Weißen Flecken“ im innerörtlichen 
FTTB-Netz zugestimmt und den Zweckverband Breitband Bo-
denseekreis zur Umsetzung beauftragt. Im Folgenden wurden 
Fördermittel von Bund und Land gesichert und die Ausschrei-
bungen der Planungs- und Bauleistungen durchgeführt. 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt konnte Herr Bürgermeister 
Henrik Wengert den Geschäftsführer des Zweckverbands, Herr 
Bernhard Schultes, und Herrn Geiss vom beauftragten Pla-
nungsbüros Geodata GmbH begrüßen. Herr Schultes stellte in 
der Sitzung den Sachstand der Ausbauvorhaben vor und gab 
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einen Ausblick zur weiteren Vorgehensweise. Herr Geis stellte 
anschließend die Ergebnisse des Markterkundungsverfahrens 
für die nächste Ausbaustufe „Graue Flecken“ sowie die daraus 
resultierende Ausbauplanung und Kostenschätzung vor. 
 
Herr Schultes führte aus, dass der Zweckverband Breitband 
Bodenseekreis im Rahmen seiner Tätigkeit sogenannte Adress-
punkte in den Gemeinden ermittle, welche für den Glasfaseraus-
bau als anschlussfähig gelten. In der ersten Phase wurden dabei 
„Weiße Flecken“ auf dem Gemeindegebiet über ein Markterkun-
dungsverfahren im Jahr 2020 analysiert. In diesen Bereichen lie-
ge die Downloadrate bei weniger als 30 Mbit/Sek., weshalb die-
se Bereiche als schlecht versorgt angesehen werden. Auf dem 
Gemeindegebiet Owingen konnten über das Markterkundungs-
verfahren 109 Adresspunkte in „Weißen Flecken“ ausgemacht 
werden. Mit dem Ausbau des Breitbandnetzes, welcher zu 90 
% von Bund und Land gefördert wird, soll im Juli 2022 begon-
nen werden. Im Rahmen der Ausschreibungen für Planung, Bau 
und Hausanschluss-Management wurden im Bodenseekreis drei 
Cluster gebildet, für welche sich Unternehmen bewerben konn-
ten. Ein Cluster umfasst die Gemeinden Owingen, Heiligenberg 
und Sipplingen. Für die Gemeinde Owingen wird die Leonhard 
Weiss GmbH der Generalübernehmer sein und den Ausbau der 
„Weißen Flecken“ umsetzen. In diesem Zusammenhang wird 
Tiefbau über eine Länge von insgesamt 44 Kilometer durch das 
Gemeindegebiet erforderlich. 
 
Weiter erklärte Herr Schultes, dass auch die Ausschreibungen 
für den Ausbau des Backbone-Netzes im Bodenseekreis anlau-
fen würden. Ziel soll es sein im kompletten Bodenseekreis 145 
Kilometer Neubautrassen zu errichten sowie 65 Kilometer Leer-
rohre und Glasfasern anzupachten, um ein flächendeckendes 
Netz zu schaffen. Die Kosten dafür werden auf rund 16 Millionen 
Euro geschätzt. 
 
Zuletzt erläuterte er, dass sich die Netzbetreiber Suche, also die 
Suche nach Unternehmen, die die Netze später anpachten und 
nutzen werden, nicht als einfach herausstellte. Jedoch habe man 
mit TeleData jetzt einen zuverlässigen Anbieter für das Gemein-
degebiet gefunden, welcher für die Bereitstellung und den Be-
trieb der aktiven Technik zuständig sein wird. 
 
Aus dem Gemeinderat kam die Frage auf, was vom Zweckver-
band refinanziert werden müsse. Herr Schultes führte aus, dass 
90 % der Baukosten Zuschüsse von Land und Bund seien. Le-
diglich die 10 % Eigenanteil müssen refinanziert werden, dies 
über die Verpachtung der gelegten Trassen an Netzbetreiber. 
 
Als nächstes stellte Herr Geis die Ergebnisse des Markterkun-
dungsverfahrens für die nächste Ausbaustufe „Graue Flecken“ 
vor. Herr Geis erläuterte zunächst, dass die Geodata GmbH seit 
Herbst 2021 an der Ausbaukonzeption der Grauen Flecken ar-
beite. Hierbei wird zwischen sogenannten hellgrauen und dun-
kelgrauen Flecken unterschieden. Erstere sind unterversorgter 
als die dunkelgrauen Flecken und werden in einem ersten Ver-
fahren analysiert. Dabei konnte festgestellt werden, dass Owin-
gen 106 Anschlusspunkte in hellgrauen Flecken aufweist. Herr 
Geis erklärte, dass Owingen eine sehr gute Versorgung hat, da 
nur einzelne Lagen auf dem Gemeindebiet von der Unterversor-
gung betroffen sind. Herr Geis erklärte zudem, dass wenig Tras-
sen bzw. Rohre neu verlegt werden müssen, da die Leerrohre 
der Leonard Weiss GmbH, welche im ersten Schritt den Ausbau 
der „Weißen Flecken“ voranbringt, genutzt werden können. So 
müssten nur 14 Kilometer im Zuge des Ausbaus der hellgrauen 
Flecken aufgegraben werden, um neue Trassen zu legen. Wei-
tere 28 Kilometer an schon verlegten Kabelzugtrassen können 
dann mitgenutzt werden. Der Eigenanteil des Ausbaus für die 
Gemeinde soll nach ersten Kostenschätzungen bei 537.000 Euro 
liegen. Mit dem Ausbau soll Mitte 2023 begonnen werden. 
 
Herr Bürgermeister Henrik Wengert fasste zusammen, dass der 
Ausbau der Weißen und Grauen Flecken in Owingen rund 12 
Millionen Euro an Kosten für den Zweckverband Breitband Bo-

denseekreis verursache. Umso erfreulicher sei es, dass diese 
Baukosten zu 90 % gefördert werden. Darüber hinaus bekom-
men die erfassten Adresspunkte kostenlos einen Hausanschluss. 
Die Grundstückseigentümer werden diesbezüglich zeitnah Post 
erhalten. 
Der Gemeinderat nahm die Berichte wohlwollend zur Kenntnis. 
 
5.  Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Hohenbodman - Zu-

stimmung zur Bestellung des neu gewählten Abtei-
lungskommandanten und dessen Stellvertreters 

Bei der am 08. April 2022 stattgefundenen Jahreshauptversamm-
lung der Feuerwehrabteilung Hohenbodman fanden Wahlen 
statt, bei denen Herr Michael Siber zum Abteilungskommandant 
und Herr Yves Kuttler zum stellvertretenden Abteilungskomman-
dant gewählt wurden. Die bisherige Führungsriege, Abteilungs-
kommandant Volker Feiler und dessen Stellvertreter Tom Bauho-
fer, hatten sich nicht wieder zur Wahl gestellt. 
 
Das Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg sieht in § 8 Absatz 2 
u. a. vor, dass die Abteilungskommandanten und deren Stellver-
treter durch die Angehörigen der jeweiligen Einsatzabteilung aus 
deren Mitte auf die Dauer von fünf Jahren in geheimer Wahl ge-
wählt und nach Zustimmung des Gemeinderats zur Wahl durch 
den Bürgermeister bestellt werden. 
 
Den Wahlergebnissen hat der Gemeinderat also noch zuzustim-
men. 
 
Herr Bürgermeister Henrik Wengert konnte hierfür die Herren 
Siber, Kuttler und Gesamtkommandant Markus Endres begrü-
ßen. Nach der einstimmigen Bestätigung des Wahlergebnisses 
durch den Gemeinderat, wurden dem neu gewählten Abteilungs-
kommandant Michael Siber sowie dem stellvertretenden Abtei-
lungskommandanten Yves Kuttler ihre Ernennungsurkunden 
verliehen. 

6.  Bauantrag auf Anbau eines Abstellraums und einer Ter-
rasse sowie Bau eines Carports auf dem Grundstück 
Flst. Nr. 156, Unterer Haldenweg 5, Billafingen 

Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
„Hinterm Dorf – Halden“ in Billafingen. Für das Bauvorhaben ist 
eine Befreiung für den Garagenstandort erforderlich. 
 
Gemäß dem Bebauungsplan sind Garagen und Carports mit 
dem Hauptgebäude unter einem Dach zu vereinen oder mit die-
sem in einen baulichen Zusammenhang zu bringen. Weiterhin 
sollen zwischen Straßenbegrenzungslinie und Garage mindes-
tens 5,00 m Abstand gehalten werden. Aufgrund des bestehen-
den Gebäudes können die drei Stellplätze nicht im Hauptgebäu-
de untergebracht werden. Eine seitliche Anordnung ist ebenfalls 
nicht zielführend, insbesondere aufgrund der topographischen 
Lage des Grundstücks. Ähnliche Befreiungen wurden im Bebau-
ungsplangebiet bereits erteilt. 
 
Aus städtebaulicher Sicht bestehen keine Bedenken, weshalb 
der Gemeinderat dem Bauantrag zustimmte und die erforderli-
che Befreiung für den abweichenden Garagenstandort erteilte. 
 
7.  Bauantrag auf Sanierung des Einfamilienhauses und 

Dachaufstockung mit Gauben für eine dritte Wohnein-
heit auf dem Grundstück Flst. Nr. 155/4, Oberer Halden-
weg 8, Billafingen 

Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
„Hinterm Dorf – Halden“ in Billafingen. 
 
Im vorliegenden Bauantrag soll das Dachgeschoss um ca. 2,10 
m angehoben und ausgebaut werden. Für das Bauvorhaben 
ist eine Befreiung bezüglich der Gaubenbreite und der Zuläs-
sigkeit bei Steildächern erforderlich. Gemäß dem Bebauungs-
plan dürfen Dachgauben maximal ein Drittel der Gebäudelänge 
betragen. Zulässig wäre somit eine Gaubenbreite von 4,70 m. 
Im vorliegenden Fall ist die Gaube 5,30 m breit. Weiterhin sind 
Dachgauben nur auf Steildächern (ab 45°) zulässig, das geplante 
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Dach hat eine Dachneigung von 35°. In direkter Nachbarschaft 
sind bereits einige Gebäude mit ähnlicher Firsthöhe vorzufinden. 
Im Sinne der Nachverdichtung ist der Dachausbau eine sinnvolle 
Möglichkeit zur Schaffung von Wohnraum. Derartige, geringfügi-
ge Befreiungen wurden im Bebauungsplangebiet schon erteilt. 
Aus städtebaulicher Sicht bestehen keine Bedenken. 
 
Der Ortschaftsrat hat in seiner Sitzung am 4. Mai 2022 über den 
Bauantrag beraten und diesem zugestimmt. Dem schloss sich 
der Gemeidnerat einstimmig an. 

8.  Bauantrag auf Errichtung einer Dachgaube auf dem 
Grundstück Flst. Nr. 38/3, Raiffeisenstraße 10, Billafin-
gen 

Das Bauvorhaben ist bauplanungsrechtlich nach § 34 BauGB 
(Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile) zu beurteilen. Demnach ist ein Bauvorhaben 
zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 
der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Er-
schließung gesichert ist. 
 
Aus städtebaulicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die 
Errichtung der Dachgaube. Der Gemeinderat stimmte dem vor-
liegenden Bauantrag insofern zu. 
 
9.  Bauantrag auf Anbau einer Wohnung für Betriebs-
helfer auf dem Grundstück Flst. Nr. 224 + 245/1, Hap-
penmühle 70, Hohenbodman 
Das Bauvorhaben befindet sich im Außenbereich und ist im 
vorliegenden Fall nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB (privilegiertes 
Vorhaben im Außenbereich) zu beurteilen. Demnach ist ein Vor-
haben zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, 
die ausreichende Erschließung gesichert ist, es einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen untergeordne-
ten Teil der Betriebsfläche einnimmt. 
 
Für das Bauvorhaben wurde im Herbst letzten Jahres bereits 
eine Bauvoranfrage eingereicht, welche durch das Baurechtsamt 
der Stadt Überlingen am 17. November 2021 positiv beschieden 
wurde. Der vorliegende Bauantrag hält sich vollumfänglich an die 

Bauvoranfrage. Um Arbeitsspitzen im Betrieb bewältigen zu kön-
nen, werden entsprechend Saisonarbeiter bzw. Betriebshelfer 
benötigt, die auf dem Betrieb untergebracht werden müssen. Bei 
dem Vorhaben handelt es sich um eine betriebsnotwendige und 
für den Betrieb sinnvolle Investitionsmaßnahme. Das Vorhaben 
dient dem landwirtschaftlichen Betrieb und die Voraussetzungen 
für eine Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sind vor-
handen. Aus städtebaulicher Sicht bestehen keine Bedenken. 
 
Der Ortschaftsrat hat in seiner Sitzung am 9. Mai 2022 über den 
Bauantrag beraten und diesem zugestimmt. Dem schloss sich 
der Gemeinderat an. 

10.  Beschluss über die Kindergartenbedarfsplanung 
2022/2023 

1. Einleitung
Das neue Kindergartenjahr will wieder gut geplant sein, die Anmel-
dungen in den Owinger Kindertageseinrichtungen sind bis Ende 
Februar gelaufen und es kann einleitend gesagt werden: alle an-
gemeldeten Kinder mit Wohnsitz in Owingen können aufgenom-
men werden. Der Entschluss, das Kinderhaus Guggenbühl vom 1,5 
gruppigen in den zweigruppigen Betrieb umzuwandeln, hat sich 
bestätigt. Dort ist eine Vollauslastung zu erwarten. Alle Einrichtun-
gen blicken zudem auf ein Kindergartenjahr, das hoffentlich wieder 
mehr Normalbetrieb ohne Testpflicht, Gruppentrennung und stren-
ge Zutrittsregeln zulässt. Und doch bleibt es spannend, wie sich 
der Kindergartenbetrieb im nächsten Winterhalbjahr gestalten wird. 
Hoffen wir auf eine stabile und gesunde Zeit. 
 
2. Übersicht über vorhandene Kapazitäten
Insgesamt werden im kommenden Kindergartenjahr 62 neue 
Kinder in unseren Einrichtungen Krippe, Kindergarten und Hort 
aufgenommen werden. 12 Krippenkinder dürfen während des 
kommenden Kindergartenjahres in den Kindergarten, also in den 
Ü3-Bereich wechseln. Ein starker Jahrgang wird zum kommen-
den Schuljahr eingeschult und so wechseln voraussichtlich 52 
Kinder aus dem Kindergarten in die Grundschule. 
 
Aktuell stellt sich die Situation der vorhandenen Plätze U3 und 
Ü3 sowie Hort in den Owinger Kindertageseinrichtungen wie 
folgt dar: 

Vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis 

Kindergarten / Gruppenzahl Gruppenform (gemischt) maximale Kapazität Plätze gesamt
Kinderhaus St. Nikolaus 
7 Gruppen 

Hort an der Schule

1 Regelgruppe 3 – 6 Jahre 
1 Regelgruppe 2,5 – 6 Jah. 
2 Ganztag/VÖ 
3 Krippengruppen 

1 Gruppe bis 17 Uhr 
1 Gruppe bis 14 Uhr 

28 
25 
50 
25 

25 
20

97 Ü3 
3 U3-Plätze (x2)

 
25 U3 

45 

Kinderhaus „Guggenbühl“
 2 Gruppen

1 GT/VÖ für 3 – 6 Jahre 
1 Regelgruppe AM (2-6)

22 23 35 Ü3 5 U3 

Kindergarten billabü 
2 Gruppen

1 Regelgruppe 
1 Kleinkind (2-3-jährig)

28 
10

38

Gesamt 13 Gruppen  248
 
3. Aktuelle Belegung 2021/2022 und voraussichtliche Belegung 2022/2023

Kinderhaus Bisherige Plätze aktuell belegt Abgänge Anmeldungen Belegte Plätze Freie Plätze
St. Nikolaus 
Kiga 
Krippe 
Hort 

100 
25 
45

 
95 
24 
34

 
32 
12 
12

 
27 
11 
17

 
92* 
23 3

9

 
8** 
2 
6

Guggenbühl  45 45 8 9 46 0
Billafingen  38 33 10 10 33 5

 
* 2 AM-Kinder sorgen für Doppelbelegung 
** siehe Erläuterung unter Ziffer 5.2 
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4. Ein Blick auf die Geburtenentwicklung in Owingen

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Owingen 23 23 31 23 32 34 34 34 7

Billafingen 4 7 5 8 7 5 6 4 1

Hohenbodman 3 2 1 2 0 0 4 1 2

Taisersdorf 2 1 3 1 3 4 3 4 1

Gesamt 32 33 40 34 42 43 47 43 11
 
Es sind aber auch im Kalenderjahr 2021 wieder einige Kinder in auswärtigen Einrichtungen gemeldet worden. Nach den bisher vor-
liegenden bekannten Abrechnungen der Nachbargemeinde aus dem Vorjahr 2021 sind es 30 Kinder. 

5. Auswirkungen auf die einzelnen Einrichtungen infolge 
der Anmeldungen

5.1 Kindergarten billabü 
Der Kindergarten billabü kann mit unveränderter Betriebser-
laubnis in das neue Kindergartenjahr starten. Dort sind laut der 
Anmeldungen 33 Plätze belegt. In Billafingen starten die Kinder 
zunächst in der Biber-Gruppe (ab zwei Jahren) und wechseln 
dann mit drei, eher mit vier Jahren (je nach Entwicklungsstand) 
in die Fuchsbau-Gruppe (3 bis 6 Jahre). In der Biber-Gruppe 
sind alle Plätze im neuen Kindergarten-Jahr belegt. Bei den 
Füchsen könnten noch Kinder aufgenommen werden. Aber die 
Einrichtung benötigt laut Betriebserlaubnis in jedem Falle beide 
Gruppen. Ein paar freie Plätze sind deshalb auch beruhigend, 
weil durch das Neubaugebiet „Hasenbühl-Süd, Bauabschnitte B 
+ C“ durchaus noch weitere Kinder dazu kommen können. Und 
auch die anhaltende Flüchtlingssituation wird Kindergartenplätze 
in Billafingen in Anspruch nehmen. 
 
Der Ortschaftsrat wird in seiner Sitzung am 04. Mai 2022 eben-
falls auf diese Zahlen blicken und die Bedarfsplanung vorbera-
ten. 
 
5.2 Kinderhaus St. Nikolaus 
Die Krippe kann im kommenden Kindergartenjahr dank der im 
letzten Jahr ausgebauten 25 Krippenplätze alle Anmeldungen 
aufnehmen. Eine Änderung der Betriebserlaubnis ist nicht erfor-
derlich. 
 
Und auch die Plätze der 3 – 6-jährigen im Kindergarten stehen 
in ausreichender Zahl zur Verfügung. Im Kinderhaus St. Nikolaus 
ist im kommenden Jahr die Nachfrage nach den Plätzen im Re-
gelbetreib auffallend stark, im Ganztags- und VÖ-Bereich sind 
die Zahlen etwas zurückgegangen. Zu beobachten ist in diesem 
Zusammenhang natürlich, dass das VÖ- und GT-Angebot im Kin-
derhaus Guggenbühl auch Bedarfe abdeckt. Aufgrund der ho-
hen Nachfrage nach Regelplätzen, die im Altbau in den Gruppen 
Kobolde und Trolle angeboten werden, schmälern sich dort die 
AM-Plätze auf nur 2 Kinder. Denn AM-Kinder belegen in solchen 
Gruppen zwei Plätze. Jedenfalls sind die Regelplätze im St. Ni-
kolaus aus heutiger Sicht alle belegt. Anfragen von auswärtigen 
Kindern konnten hier teils nicht bedient werden. Im Bereich VÖ/
GT gibt es noch Kapazitäten. Die konkrete Platzzahl hängt jedoch 
immer von der Inanspruchnahme der GT-Plätze ab. Sind bspw. 
in einer Gruppe mehr als 10 Kinder für die komplette Woche im 
Ganztagsbetrieb angemeldet, schmälert sich die Gruppengröße 
von 25 Plätzen auf 20 Plätze. Dies zur Erklärung der **-Note in 
der Übersicht unter Ziffer 3. 
 
5.3 Kinderhaus Guggenbühl 
Das Kinderhaus Guggenbühl ist nach den Anmeldungen kom-
plett voll und kann mit der Betriebserlaubnis unverändert ins 
nächste Kindergartenjahr starten. 
 
5.4 Hort an der Schule 
Im Hort besteht laut der aktuellen Anmeldungen keine Proble-
matik. Die Betreuung kann mit einer Hortgruppe bis 17 Uhr und 
einer Gruppe der flexiblen Nachmittagsbetreuung bis 14 Uhr 
bewerkstelligt werden. Personal und Betriebserlaubnis können 
bestehend fortgeführt werden. 

Nach dem Vortrag von Frau Holzhofer, brachte eine Gemeinde-
rätin das Anliegen vor, ob man den Beschlussvorschlag um die 
Worte „Damit wird sichergestellt, dass die, wie in den jeweiligen 
Konzeptionen beschrieben, bisherige Bildungsarbeit weiterhin 
geleistet werden kann.“ ergänzen könne. Dies vor dem Hinter-
grund, dass ein Elternbrief zu den nächsten Öffnungsschritten 
im Kinderhaus St. Nikolaus auch auf Unmut bei manchen Eltern 
gestoßen sei. In dem Brief wird erläutert, dass die jetzige Hol- 
und Bringsituation, welche da wäre, dass Eltern ihre Kinder an 
der Tür abgeben bzw. abholen müssen, vorerst überwiegend 
fortgeführt wird. Frau Hauptamtsleiterin Regina Holzhofer sagte, 
dass von der Konzeption aus Gründen der Pandemie abgewi-
chen wurde. Zudem sieht der erste Schritt eine gewohnte Hol- 
und Bringsituation am Freitag vor, bei welcher die Eltern wieder 
in das Kinderhaus dürfen. Das Ziel sei jetzt die Schritt für Schritt 
Öffnung hin zur Normalität, welche so vom Elternbeirat unter-
stützt und gewollt wurde. Falls dieses Konzept auf großen Wider-
stand stoße, könne man immer noch alle Eltern, z. B. über die 
Kindergarten App, über die weiteren Öffnungsschritte befragen. 
 
Herr Bürgermeister Henrik Wengert betonte, dass man sich auf 
keinen Fall von der Konzeption distanzieren wolle, aber vorerst 
vorsichtig vorgegangen werden sollte. Er erfragte, ob der Antrag 
auf den Beschlusszusatz aufrechterhalten wird. Dies verneinte 
die besagte Gemeinderätin. 
 
Schließlich beschloss der Gemeinderat die Kindergartenbe-
darfsplanung 2022/2023 bei gleichbleibenden Betriebserlaub-
nissen sowie gleichbleibendem Personalschlüssel. 

 
11.  Einführung von Dienstradleasing für die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Gemeinde Owingen 
Die Idee des Dienstradleasings für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter wird in Deutschland sowohl in Unternehmen als auch im 
öffentlichen Dienst immer beliebter, was sicherlich auch dem 
„E-Bike-Boom“ der letzten Jahre geschuldet ist. Mit Elektrofahr-
rädern lassen sich längere Strecken mühelos bewältigen, und 
zwar sowohl auf dem Weg zur Arbeit also auch in der Freizeit. 
Allerdings ist die Anschaffung eines E-Bikes recht kostspielig. 
Eine Alternative zu den hohen, grundsätzlich sofort und in einer 
Summe zu entrichtenden Anschaffungskosten ist es daher, ein 
Rad auf dem Weg der sogenannten Entgeltumwandlung über 
den Arbeitgeber zu leasen. Zum finanziellen Vorteil dieser Lö-
sung hinzu kommen die gesundheitlichen und klimaschützenden 
Aspekte des Radfahrens. 
 
Kommunalverwaltungen und öffentliche Betriebe können ihren 
Beschäftigten seit 2021 Dienstradleasing per Gehaltsumwand-
lung anbieten, und tatsächlich wird das auch immer mehr ge-
nutzt. Möglich macht das der Tarifvertrag „Fahrradleasing“, der 
seit dem 1. März 2021 gilt. 

Eine Initiative des Personalrats der Gemeinde Owingen und eine 
daraus erfolgte Abfrage aller potentiellen Jobrad-Nutzer hat nun 
gezeigt, dass durchaus Interesse an diesem Modell besteht. Ins-
gesamt haben 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgemel-
det, dass sie grundsätzlich interessiert sind. 
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Einen Anspruch auf das Dienstradleasing haben die Beschäftig-
ten der Kommunen zwar nicht, die Gemeindeverwaltung Owin-
gen steht dem Jobrad aber positiv gegenüber und begrüßt die 
Möglichkeit, durch die Einführung dieses Modells bei der Ge-
meinde Owingen einen Beitrag zur Mobilitätswende und zum 
Klimaschutz sowie generell zur Steigerung der Attraktivität des 
öffentlichen Dienstes zu leisten. 
 
Was bedeutet Dienstradleasing genau? 
Beim Dienstradleasing schließt der Arbeitgeber, hier also die Ge-
meinde Owingen, einen Rahmenvertrag mit einer Leasing-Bank 
sowie einen Dienstleistungsvertrag mit einem Mobilitätsdienst-
leister ab. Zahlreiche Radhändler in ganz Deutschland sind mit 
diesen vernetzt. Die Gemeinde wiederum ist Leasingnehmer 
und hat auch die Leasingraten zu entrichten, überlässt das ge-
leaste Fahrrad für die Zeit der Entgeltumwandlung aber dem Mit-
arbeiter zur Nutzung, und zwar für eine Leasing-Laufzeit von 36 
Monaten. Im Gegenzug „holt“ sie sich die Leasingraten wieder 
zurück, indem sie diese dem Arbeitnehmer via Gehaltsumwand-
lung direkt vom Lohn abzieht. 
 
Der Mitarbeiter entscheidet sich also dafür, einen Teil seines Ge-
haltsanspruchs in einen Sachbezug umzuwandeln. Das bedeutet: 
Arbeitnehmer tauschen einen Teil ihres Bruttogehalts gegen eine 
andere Leistung, zum Beispiel eben für ein vom Arbeitgeber über-
lassenes Fahrrad. Die monatlichen, vom Lohn einbehaltenen Lea-
singraten vermindern den Bruttolohn und müssen deshalb nicht 
wie der restliche Lohn versteuert werden. Nur die private Nutzung, 
der geldwerte Vorteil, muss mit 0,25 % versteuert werden. Auch 
die Sozialversicherungsbeiträge fallen entsprechend geringer aus. 
 
Wie hoch sind die Leasingraten? 
Anhand von Beispielsrechnungen wird aufgezeigt, dass die reine 
Leasingrate bei einem E-Bike, das einen Brutto-Listenpreis von 
3.000 EUR hat, 80,67 EUR beträgt. Hinzu kommen im Beispiels-
fall noch 4,00 EUR für das optionale Inspektions-Plus-Paket. 
Grob gesagt beträgt die Leasingrate rund 3% des Brutto-Listen-
preises. In diesem Beispielsfall übernimmt der Arbeitgeber auch 
das Versicherungspaket (Rundumschutz, verpflichtendes Paket 
„Premium“), und das würde auch die Gemeinde Owingen gerne 
tun. 
 
Was sind die Vorteile vom Dienstradleasing? 
Bei der Gehaltsumwandlung, auch Barlohnumwandlung ge-
nannt, entscheidet sich der Arbeitnehmer dafür, einen Teil sei-
nes Lohns nicht in bar, sondern als Sachbezug zu beziehen. Ei-
nen Teil des monatlichen Lohns behält der Arbeitgeber ein. Die 
Barlohnumwandlung schmälert also in Höhe der Leasingrate das 
monatliche Bruttogehalt, folglich fallen aber auch die Abzüge ge-
ringer aus. Der Arbeitnehmer zahlt bei einem geringeren Brutto-
einkommen weniger Steuern und weniger Sozialversicherungs-
beiträge. Die tatsächliche (Netto-) Belastung liegt also deutlich 
unter der Leasingrate. Dies ist schon mal eine Ersparnis. 
 
Nach Ablauf der 36 Monate Leasinglaufzeit kann sich der Ar-
beitnehmer dafür entscheiden, das Rad zu einem Restwert von 
derzeit 18% des Brutto-Listenpreises zu übernehmen. Auch das 
ist nach Aussage der Leasingfirmen vergleichsweise günstig. Zu-
dem muss der Arbeitnehmer - anders als beim Kauf - sein Rad 
nicht sofort und in einer Summe bezahlen. Gegenüber dem pri-
vaten Einkauf eines Rads beim Fahrradhändler gibt es also einen 
finanziellen Vorteil. 
 
Gibt es Nachteile beim Dienstradleasing? 
Das Dienstradleasing hat den Nachteil, dass durch die Ge-
haltsumwandlung die Bemessungsgrundlage für die Sozialversi-
cherung und für das Elterngeld des Angestellten gemindert wird. 
Das Bruttomonatsgehalt in eine andere Dienstleistung umzu-
wandeln, wie eben beim Dienstradleasing, bedeutet in den drei 
Jahren Laufzeit also auch eine Minderung der Rente (bezogen 
auf die Laufzeit). Viele Gewerkschaften kritisieren das. In Summe 
sollten die finanziellen Vorteile des Jobrads diesen finanziellen 
Nachteil aber überwiegen. 

Welchen (finanziellen) Aufwand hat die Gemeinde Owingen? 
Abgesehen von einem gewissen Verwaltungsaufwand, den die 
Einführung und Pflege des Dienstradleasings mit sich bringt, hat 
ein Arbeitgeber grundsätzlich keinen finanziellen Aufwand. Viel-
mehr gibt es sogar eine gewisse Ersparnis auf Arbeitgeberseite, 
weil aufgrund des geringeren Bruttoeinkommens auch geringere 
Beiträge zur Sozialversicherung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter abgeführt werden müssen. 
 
Insofern steht aus Sicht der Verwaltung auch der Bezuschus-
sung des Arbeitnehmers bzw. der Übernahme der verpflichtend 
abzuschließenden Basis-Versicherung „Premium“ nichts im 
Wege. Bei einem E-Bike, das beispielsweise einen Kaufpreis von 
4.000 EUR hat, wären das 9,90 EUR netto je Monat, in 12 Mona-
ten bzw. jährlich also rund 120 EUR netto je Arbeitnehmer bzw. 
bei 15 Nutzern 1.800 EUR netto insgesamt je Jahr. 
 
Optional kann der Arbeitnehmer darüber hinaus auch noch eine 
Verschleißversicherung „Premium Plus“ sowie das Paket „Ins-
pektion plus“ abschließen. 
 
Aus dem Gemeinderat kam die Anregung, die Sperre, dass man-
che Arbeitnehmer nicht am Dienstradleasing teilnehmen dürfen, 
überdacht werden sollte, um es einer Vielzahl an Mitarbeitern 
anzubieten. Herr Gemeindekämmerer Udo Widenhorn erklärte, 
dass dieser Ausschluss eine Empfehlung des Dienstleisters auf 
Grundlage der bis jetzt gemachten Erfahrungen sei. Jedoch kön-
ne man natürlich im Einzelfall entscheiden, wie ein Leasing für 
solche Arbeitnehmer möglich gemacht werden könnte, z. B. über 
eine Zusatzvereinbarung. 
 
Letztlich wurden folgende einstimmigen Beschlüsse gefasst: 
1. Die Verwaltung wurde mit der Umsetzung der Einführung 

des Dienstradleasings in Zusammenarbeit mit dem Dienst-
leister „Bikeleasing-Service Gmbh & Co. KG“ unter Ab-
schluss entsprechender Verträge (Rahmen-Leasingvertrag 
zwischen der Gemeinde und der Hofmann Leasing GmbH, 
Einzel-Leasingverträge zwischen der Gemeinde und der 
Hofmann Leasing GmbH, Dienstleistungsvertrag zwischen 
der Gemeinde und der Bikeleasing-Service GmbH & Co. 
KG) beauftragt.

2. Im Rahmen des Dienstradleasings übernimmt die Gemein-
de Owingen auch die Kosten, die dem Arbeitnehmer für 
den verpflichtenden Abschluss der Basis-Versicherung 
„Premium“ entstehen würden.

 
12.  Änderung der Friedhofsatzung zur Aufnahme der 

Baumbestattung auf den Friedhöfen in Owingen und 
Billafingen 

In der Vorberatung hat sich der Gemeinderat dazu entschlossen, 
auf den Friedhöfen in Owingen und Billafingen eine Baumbestat-
tung neu anzubieten. In Taisersdorf lassen es die Flächenpotenti-
ale auf dem Friedhof leider nicht zu. Auch die Satzungsmodalitä-
ten wurden schon vorberaten, wobei sich hierfür zwischenzeitlich 
noch kleine Änderungen ergeben haben, die seitens der Verwal-
tung eingearbeitet worden sind. 
 
In Billafingen wurde ein ehemaliges Grabfeld für Doppelgräber 
mit zwei Bäumen bepflanzt. Pro Baum können dort 12 Urnen 
der Reihe nach bestattet werden. Für die Nachfrage nach Wahl-
gräber, auf die entgegen der Vorberatung doch eingegangen 
werden sollte, können innenliegend je Baum weitere 12 Urnen 
bestattet werden. Dies kann ohne Gefährdung der Belegungs-
systematik angeboten werden. Aber es können eben nur 2-stelli-
ge Wahlgräber erworben werden. Der Fall der Erstbestattung ist 
im äußeren Ring und maximal ein weiterer Familienangehöriger 
(Ehegatte, Partner) kann innenliegend in direkte Nähe bestattet 
werden. Daher enthält der Satzungstext nun doch auch ein Ur-
nenwahlbaumgrab. 
 
In Owingen ließ im neuen Teil des Friedhofs eine große Freiflä-
che die Schaffung eines solchen Baumbestattungsfelds zu, wel-
ches im Rahmen der Gesamtkonzeption Friedhof vom Gemein-
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derat dort festgelegt wurde. Dort sind nun 16 Bäume in einer 
lockeren, ungleichmäßigen Aneinanderreihung gepflanzt wor-
den. Pro Baum sind wiederum im äußeren Ring meist 12 Urnen 
möglich, die der Reihe im Uhrzeigersinn pro Baum bestattet wer-
den können. Für Partner kann wieder der innenliegende Platz 
im Wahlgrab gesichert werden. Zum Start werden drei Bäume 
„eröffnet“, von jeder Baumart (Kirsche, Escher und roter Amber) 
je einer. Die Verwaltung hat sich für die 12-er Belegung entschie-
den, weil dann ganz praktisch dem Uhrziffernblatt entsprechend 
belegt werden kann. Es dient einer guten Orientierung in der 
Praxis. 
 
Für die Änderung der Friedhofsatzung hat die Verwaltung beige-
fügte Satzung vorbereitet. In § 10 sind die neuen Grabarten je als 
Reihen- bzw. Wahlgrab aufgenommen. 
 
Außerdem ist der § 13 a neu einzufügen, der die zusätzliche Be-
stattungsart aufnimmt und näher regelt. Die Daten der verstor-
benen Personen (Vorname, Name, Geburts- und Sterbedatum) 
werden auf einer Sammelstele pro Baum von der Gemeinde 
angebracht. Die Stele wird in der Gemeinderatssitzung bemus-
tert. Auch die Thematik, dass der Friedhofsträger entscheidet, 
an welchen Bäumen die Bestattung beginnt wurde eingearbeitet. 
 
Bis zur nächsten Kalkulation der Friedhofsgebühren wird für 
das Urnenreihenbaumgrab vorgeschlagen, analog die Gebühr 
des Urnenreihenrasengrabs (aktuell 650,00 EUR – Ruhezeit 20 
Jahre) anzuwenden und den Beschrieb im Gebührenverzeich-
nis unter Nr. 2.23 um das Urnenreihenbaumgrab zu ergänzen. 
Für das Urnenwahlbaumgrab wird vorgeschlagen, aufgrund der 
zwei-Urnen-Belegung als Gebühr 750,00 EUR vorzusehen. Beim 
vergleichbaren Urnenwahlrasengrab sind bis zu vier Urnen er-
laubt, dessen Gebühr beläuft sich auf 850,00 EUR. 
 
Auch beim Urnenbaumgrab ist die Mahd bzw. Pflege durch den 
gemeindlichen Bauhof abgedeckt. Insofern rechtfertigt dies die 
höhere Gebühr im Vergleich zum normalen Urnengrab, wo die 
Pflege durch Angehörige erfolgt. 
 
Eine Gemeinderätin fragte, wie man, als beispielsweise Partner, 
ein zweites Grab neben einem schon erworbenen Grab erhält. 
Frau Hauptamtsleiterin Regina Holzhofer erläuterte, dass für 
Partner der innenliegende Platz im Wahlgrab gesichert werden 
kann und deshalb kein weiteres Grab daneben benötigt werde. 
 
Der Gemeinderat beschloss sodann die 1. Änderung der Fried-
hofssatzung und beauftragte die Verwaltung alle Vorkehrungen 
zu treffen, die Baumbestattung vollends vorzubereiten bzw. die 
Anlagen fertigzustellen. Mit deren Fertigstellung wird die Verwal-
tung weiterhin beauftragt, die Änderungssatzung öffentlich be-
kannt zu machen (am Tag darauf tritt die Satzung dann in Kraft). 
 
13.  Vergabe des gemeindeeigenen Bauplatzes Flst. Nr. 

598/14 im Bebauungsplangebiet „Kreuzstraße-Süd“ in 
Owingen 

Für die Vergabe des gemeindeeigenen Grundstücks Flst.-Nr. 
598/14 (Teilstück) in der Kreuzstraße wurde eine öffentliche 
Ausschreibung durchgeführt, bei welcher sich bis zum Ende der 
Abgabefrist am 31. Januar 2022 insgesamt drei Bewerber betei-
ligt haben. 
 
Die Entwürfe wurden bis zur Sitzung des hierfür gegründeten 
Preisgerichts vom Bauamt entsprechend gesichtet und aufberei-
tet. Die Bewerbungen wurden dem Preisgericht in seiner Sitzung 
am 8. März 2022 durch Ortsbaumeister Bernhard Widenhorn in 
anonymisierter Form präsentiert. 
 
In Summe handelt es sich bei allen drei Bewerbungen um sehr 
gute Entwürfe, wobei jede Bewerbung ein paar Vor- und Nach-
teile gegenüber den anderen aufzuweisen hatte. Bei der Vorstel-
lung und Diskussion der einzelnen Punkte konnten die Mitglieder 
des Preisgerichts Ihre Meinung zu Pro und Contra darlegen. An-
schließend hatte jedes Gremiumsmitglied die Möglichkeit, zwi-

schen einem und drei Punkten für die verschiedenen Projekte 
zu vergeben. 
 
Das Ergebnis dieser Punktevergabe lautet wie folgt: 
 

Bewerber 1 10 Punkte

Bewerber 2 20 Punkte

Bewerber 3 12 Punkte
 
Über das Ergebnis des Preisgerichts wurde der Gemeinderat in 
seiner Sitzung am 12. April 2022 informiert. Seitens des Preisge-
richts wurde vorgeschlagen, den Bauplatz an den Bewerber mit 
der höchsten Punktzahl zu vergeben. 
 
Ein Preisgerichtsmitglied aus dem Gemeinderat trug vor, dass 
das Preisgericht sehr gut durch die Verwaltung vorbereitet wur-
de und die drei Bewerber sehr gute Konzepte hervorgebracht 
haben. Letztendlich priorisierte das Preisgericht das aus ihrer 
Sicht für das Ortsbild passende und dörflichste Konzept. 
 
Schließlich vergabe der Gemeinderat den Bauplatz an den Be-
werber mit der höchsten Punktzahl und somit an die Jakob Fi-
scher Bau GmbH aus Owingen. 
 
14.  Erlass einer Benutzungsordnung für das Mini-Spielfeld 

in Owingen 
Ein wesentlicher Punkt in der Gemeindeentwicklungsplanung 
„Owingen 2025“ war ein „DFB-Minispielfeld“, welches als Ersatz 
für den Bolzplatz in der Ortsmitte zwischen dem neuen Parkplatz 
und dem neuen Feuerwehrgerätehaus geschaffen werden soll. 
Zur Realisierung dieses Projektes wurden im Zuge der Haus-
haltsplanberatungen 135.000,00 EUR in den Haushaltsplan 2021 
aufgenommen. 
 
Mit Beschluss vom 19. Mai 2021 vergab der Gemeinderat den 
Auftrag für die vorbereitenden Arbeiten zur Erstellung eines Mi-
nispielfeldes an die Firma Baugeschäft Metzger und den Auftrag 
für die Herstellung und Lieferung des eigentlichen Minispielfelds 
(Beläge, Banden, Ballfangnetze, Tore etc.) an die Firma Polytan 
GmbH aus Burgheim. 
 
Mit der Fertigstellung der Anlage wird zeitnah gerechnet. Um 
den Sportbetrieb so reibungslos wie möglich zu gestalten und 
um Belange der umliegenden Nachbarschaft zu berücksichti-
gen, ist es unumgänglich, eine Benutzungsordnung für das Mi-
ni-Spielfeld zu erlassen. 
 
Der beigefügte Entwurf orientiert sich nunmehr an verschiede-
nen Benutzungsordnungen anderen Kommunen. Ein Auszug aus 
der Benutzungsordnung mit den wesentlichen „Spielregeln“ soll 
dann auch als Schild an der Einzäunung des Minispielfelds an-
gebracht werden. 
 
Ein Gemeinderat bat, dass unter § 4 Abs. 2 Nr. 3 „nicht ge-
stattet ist das Betreten des Spielfeldes mit Fußballschuhen mit 
Schraubstollen“ auf Stollen im Allgemeinen abzuändern. Dem 
stimmte das Gremium so zu. 
 
Eine Gemeinderätin wollte wissen, ob verschiedene Gruppen ein 
priorisiertes Nutzungsrecht am Mini-Spielfeld hätten, wie z. B. 
die Schule oder der Sportverein. Dies verneinte Herr Bürger-
meister Henrik Wengert, das Mini-Spielfeld unterliegt keiner fes-
ten Belegung. Dies ist darüber hinaus auch nicht angedacht. 
 
Nach kurzer Diskussion beschloss der Gemeinderat die Benut-
zungsordnung für das Mini-Spielfeld in Owingen. 
 
15.  Festsetzung von Benutzungsgebühren für das Service-

zentrum im Mehrgenerationenhaus „Lebensräume für 
Jung und Alt“ 

In Kürze wird am Standort Hauptstraße 42 in Owingen des Mehr-
generationenhaus „Lebensräume für Jung und Alt“ fertiggestellt 
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sein. Neben 25 Wohneinheiten ist dabei auch ein sogenanntes 
„Servicezentrum“ als zentraler Ort innerhalb der Wohnanlage 
entstanden, der zum einen den Bewohnern der Wohnanlage zur 
Verfügung steht, damit diese sich treffen und austauschen kön-
nen, der zum anderen aber auch für Angebote genutzt werden 
kann, die von der Gemeinde oder von Dritten ausgehen. 
 
Die Gemeinde Owingen hat dieses Servicezentrum vom Investor 
des Mehrgenerationenhauses erworben und dafür auch einen 
Zuschuss aus ELR-Mitteln in Höhe von 271.000 EUR erhalten. 
 
Das Servicezentrum, das nicht nur von der Wohnanlage aus zu-
gänglich ist, sondern auch von der Hauptstraße her einen se-
paraten Zugang hat, besteht vor allem aus einem 88 m² großen 
Gemeinschaftsraum einschließlich Teeküche, darüber hinaus 
gibt es einen 28 m² großen Foyer- und Garderobenbereich so-
wie Toiletten und ein Stuhllager. Ein 14 m² großes Büro ergänzt 
das Raumensemble. 
 
Während das Büro überwiegend der Fachkraft für Gemeinwe-
senarbeit, die sich um die Organisation der Selbst- und Nachbar-
schaftshilfe kümmert, zur Verfügung steht (die Nachbarschafts-
hilfe und die Pflegeberatung werden dieses Büro ebenfalls 
beziehen), kann und soll der Gemeinschaftsraum wie oben 
dargestellt von den Bewohnern des Mehrgenerationenhauses, 
von externen Besuchern aus der Gemeinde oder aber nach ent-
sprechender Koordination durch die Fachkraft für Gemeinwe-
senarbeit und die Gemeindeverwaltung von beiden gemeinsam 
- Stichwort lebendige Begegnung - genutzt werden. 
 
Die Bereitstellung kommunaler Räumlichkeiten geht grundsätz-
lich mit der Erhebung einer Raummiete einher. Außerdem fallen 
im laufenden Betrieb Bewirtschaftungskosten (Wärme, Strom, 
Wasser, Abwasser, Müllgebühren und Reinigungskosten) für das 
Servicezentrum an. Insofern sollte nun festgelegt werden, in wel-
cher Höhe wenigstens ein Teil der anfallenden Kosten auf die 
Nutzung der Räumlichkeiten in Form einer Benutzungsgebühr 
umgelegt wird. 
 
Dabei soll die Anzahl der unterschiedlichen Nutzungs- bzw. 
Gebührentatbestände schlank gehalten werden. Anders als 
beispielsweise in der Billafinger Neuen Gerbe braucht es nach 
Auffassung der Verwaltung keine Gebührenvielfalt, bei der in der 
Nutzung beispielsweise nach Veranstaltungen mit und ohne Be-
wirtung unterschieden wird. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, zunächst einmal folgende Benutzungs-
gebühren für die Nutzung des Servicezentrums zu erheben: 

a) Belegung durch Vereine / Gruppen, die für die jeweils durch 
sie angebotene Aktivität KEIN Entgelt verlangen, je Nutzung 
(das sind beispielsweise 1,5 Stunden am Abend) 10 EUR

b) Belegung durch Vereine / Gruppen, die für die jeweils durch 
sie angebotene Aktivität Entgelt verlangen, je Nutzung (das 
sind beispielsweise 1,5 Stunden am Abend) 15 EUR

c) Belegung durch Privatpersonen, die in der Wohnanlage le-
ben (beispielsweise für Geburtstagsfeiern) je Nutzung 80 
EUR

Bei Bedarf kann diese Gebührenstruktur jederzeit nachjustiert 
bzw. verfeinert werden. 
 
Die Nutzung des Servicezentrums für Angebote, die von der 
Fachkraft für Gemeinwesenarbeit koordiniert werden und die 
ausschließlich den Bewohnern der Wohnanlage zur Verfügung 
stehen oder die der lebendigen Begegnung von Bewohnern der 
Wohnanlage und externen Besuchern dienen, bleibt grundsätz-
lich kostenfrei. 
 
Herr Bürgermeister Henrik Wengert ergänzte, dass durch die 
Bereitstellung des Servicezentrums ein neuer Raum für Grup-
pen und Vereine geschaffen wurde. Dieser Raum soll zukünf-
tig auch dafür sorgen, dass Gruppen aus den bisher genutzten 
Räumlichkeiten der Kindertagesstätten ins Servicezentrum aus-
gelagert werden. 
 
Eine Gemeinderätin erkundigte sich, wer für die Reinigung des 
Raumes zuständig sei. Herr Bürgermeister Henrik Wengert er-
klärte, dass dies von dem Reinigungsservice der Gemeinde 
übernommen wird. 
 
Auf die Frage eines Gemeinderates, ob eine Art Teeküche in 
dem Raum installiert wird, antwortete Herr Bürgermeister Henrik 
Wengert, dass dies der Fall sei. 
 
Schließlich schloss sich der Gemeinderat im Hinblick auf die Be-
nutzungsgebühren einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung 
an. 
 
16.  Verschiedenes 
Herr Bürgermeister Henrik Wengert erzählte, dass die Photovol-
taikanlagen auf dem Dach des Rathauses und des Kinderhau-
ses St. Nikolaus installiert worden sind. Im nächsten Schritt sei 
noch die Elektrik zu regeln, bevor dann vermutlich innerhalb der 
nächsten vier Wochen mit der Inbetriebnahme begonnen wer-
den kann. 
 

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung 
Der Gemeinderat von Owingen hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 10. Mai 2022 die Benutzungsordnung für das neu erstellte Mi-
ni-Spielfeld in der Ortsmitte von Owingen (Standort südlich vom 
Feuerwehrgerätehaus entlang der Nikolausstraße) beschlossen. 
Durch öffentliche Bekanntmachung auf der Homepage der Ge-
meinde Owingen unter https://www.owingen.de/rathaus-service/
bekanntmachungen ist diese Benutzungsordnung mittlerweile 
auch in Kraft getreten. Zur Kenntnis aller Nutzerinnen und Nut-
zer wird die Benutzungsordnung nachfolgend nochmals im vol-
len Wortlaut abgedruckt: 

 
§ 1 

Begriffsbestimmung 
(1) Die Gemeinde Owingen stellt ihren Einwohnern das Mi-

ni-Spielfeld als öffentliche Einrichtung zur Verfügung. 

(2) Das Mini-Spielfeld der Gemeinde Owingen dient der Ent-
faltung der Kinder und Jugendlichen, der Befriedigung der 
Spiel- und Bewegungsbedürfnisse sowie der Ausübung so-
zialen Verhaltens. 

 
§ 2 

Benutzungsvorbehalte 
(1) Auf dem Mini-Spielfeld dürfen sich vorrangig nur Kinder 

und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr aufhalten, sowie 
Personen, die sie beaufsichtigen. Kinder, die noch nicht 
sechs Jahre alt sind, müssen von einer dazu geeigneten 
Person beaufsichtigt werden. 

(2) Abweichend von der in Abs. 1 genannten Altersbeschrän-
kung ist die Benutzung unter Abwägung der Interessen al-
ler Beteiligten – insbesondere der Gemeinde, der Nutzer 
und der Anwohner - durch Erwachsene möglich. 
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§ 3 
Benutzungszeiten 

(1) Die Nutzung des Mini-Spielfelds ist grundsätzlich gestattet: 
a.  von Montag bis Samstag
 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis zum 

Einbruch der Dunkelheit (Einschaltung der Straßenbe-
leuchtung), längstens jedoch bis 21.00 Uhr

b.  an Sonn- und Feiertagen 
 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis zum 

Einbruch der Dunkelheit (Einschaltung der Straßenbe-
leuchtung), längstens jedoch bis 19.00 Uhr

(2) Die Gemeinde kann auf Antrag Ausnahmen zu den Benut-
zungszeiten nach Absatz 1 zulassen. 

 
§ 4 

Benutzungsregeln 
(1) Jeder, der sich auf dem Mini-Spielfeld aufhält, muss sich 

so verhalten, dass andere, insbesondere auch die Nachbar-
schaft nicht gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den 
Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt werden. 

(2) Auf dem Mini-Spielfeld ist insbesondere nicht gestattet: 
1. das Abstellen und Befahren des Spielfeldes mit Fahr-

rädern, Mofas, Motorrädern oder anderen Fahrzeugen,
2. das Besteigen und Überklettern des Ballfangnetzes und 

der Fußballtore, sowie das Einhängen an den Basket-
ballkörben (Dunking),

3. das Betreten des Spielfeldes mit Fußballschuhen mit 
Stollen,

4. das Verschmutzen und Beschädigen der Anlage,
5. das Wegwerfen von Abfällen, Flaschen und Zigaretten-

kippen außerhalb der dafür vorgesehenen Behältnisse, 
Glasflaschen sind auf dem Spielfeld gänzlich untersagt,

6. das Mitbringen von Tieren,
7. das Konsumieren von alkoholischen Getränken,
8. Kaugummikauen auf dem Spielfeld,
9. Rauchen und offenes Feuer auf dem Spielfeld.

(3) Die Gemeinde kann auf Antrag Ausnahmen zu den Benut-
zungsregeln nach Absatz 1 zulassen. 

(4) Erziehungsberechtigte und andere Aufsichtspersonen müs-
sen im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht dafür sorgen, dass 
Kinder und Jugendliche, die ihrer Aufsicht unterliegen, 
nicht gegen die Bestimmungen des Absatzes 1 und 2 ver-
stoßen. 

 
§ 5 

Benutzungssperre 
Das Mini-Spielfeld kann ganz oder teilweise während bestimmter 
Zeiten für die allgemeine Benutzung gesperrt werden. 
 

§ 6 
Haftung 

(1) Die Haftung der Gemeinde Owingen für Unfälle, die auf 
einer Verletzung der Verkehrssicherungspflicht beruhen, 
wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

(2) Die Gemeinde Owingen haftet nicht für Schäden, die durch 
die zweckentfremdende und nicht ordnungsgemäße Benut-
zung der Anlage entstehen. 

 
§ 7 

Hausrecht, Platzverweis, Platzverbot 
(1) Die Gemeinde Owingen übt auf dem Mini-Spielfeld das 

Hausrecht aus. Anordnungen von zur Kontrolle beauftrag-
ten Bediensteten der Gemeindeverwaltung ist unverzüglich 
Folge zu leisten. 

(2) Personen, die einer oder mehreren Bestimmungen dieser 
Benutzungsordnung zu wider handeln oder Anordnungen 
des Kontrollpersonals nicht nachkommen, können des Mi-
ni-Spielfeldes verwiesen werden. 

(3) Bei groben oder wiederholten Verstößen kann ein Platzver-
weis ausgesprochen werden und das zukünftige Betreten 
des Mini-Spielfeldes verboten werden. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
1.  sich entgegen § 2 Abs. 1 und 2 unbefugt auf dem Mi-

ni-Spielfeld aufhält, 
2.  sich außerhalb der Benutzungszeiten gemäß § 3 auf 

dem Mini-Spielfeld aufhält, 
3.  gegen die in § 4 Abs. 1 genannten allgemeinen Benut-

zungsregeln verstößt, den Verboten gemäß § 4 Abs. 2 
zuwiderhandelt oder gegen seine Aufsichtspflicht ge-
mäß § 4 Abs. 4 verstößt, 

4.  einer vollziehbaren Anordnung gemäß § 7 Abs. 1 nicht 
nachkommt, 

5.  das Mini-Spielfeld trotz Platzverweis gemäß § 7 Abs. 2 
nicht verlässt oder trotz eines Platzverbotes gemäß § 7 
Abs. 3 betritt, soweit die entsprechenden Anordnungen 
vollziehbar sind. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 142 der Gemein-
deordnung für Baden - Württemberg und § 17 Abs. 1 und 
2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in ihrer jeweils 
gültigen Fassung mit einer Geldbuße geahndet werden. 

 
§ 9 

Inkrafttreten der Benutzungsordnung 
Die Benutzungsordnung tritt am 11.05.2022 in Kraft. 
 
gez. Henrik Wengert, Bürgermeister 
 
 
Regeln für das neue Mini-Spielfeld in Owingen müssen be-
achtet werden! 
Liebe Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Eltern der Nutzerin-
nen und Nutzer, 
 
wir alle freuen uns sehr, dass trotz der wetterbedingten Verzögerun-
gen das Mini-Spielfeld in der Ortsmitte Owingen (Nikolausstraße) 
am 11. Mai 2022 in Betrieb genommen werden konnte. Am Tag 
zuvor hatte der Gemeinderat von Owingen einstimmig die oben 
abgedruckte Benutzungsordnung beschlossen, um insbesondere 
auch die Nutzungszeiten zu regeln. Auszüge mit den wichtigsten 
Regeln wurden in Folge direkt am Mini-Spielfeld angebracht. Leider 
werden diese Regeln, einhergehend mit teilweise erheblichen Ru-
hestörungen der unmittelbaren Nachbarschaft, immer wieder mis-
sachtet. An den Regeln ändert sich im Übrigen auch nichts, wenn 
die Schilder mutwillig entfernt werden. 
 
Mittlerweile wurde das Polizeirevier Überlingen über diese Um-
stände informiert. Darüber hinaus sehen wir uns bei künftigen 
Verstößen gezwungen, eine Geldbuße festzusetzen oder gar ein 
Platzverbot für gewisse Personen auszusprechen. 
 
Deshalb nochmals der dringende Appell an alle Kinder, Jugend-
lichen und Erwachsenen, sich an diese Benutzungsordnung und 
insbesondere an die nachfolgenden Nutzungszeiten zu halten: 
 
von Montag bis Samstag: 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis zum Einbruch der 
Dunkelheit (Einschaltung der Straßenbeleuchtung), längstens je-
doch bis 21.00 Uhr 
 
an Sonn- und Feiertagen: 
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis zum Einbruch der 
Dunkelheit (Einschaltung der Straßenbeleuchtung), längstens je-
doch bis 19.00 Uhr 
 
Die gegenseitige Rücksichtnahme ist nunmal ein Grundpfeiler 
unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. In der Hoffnung 
darauf wünsche ich weiterhin viel Spaß beim Aufenthalt in der 
Ortsmitte von Owingen.

Ihre Gemeindeverwaltung 
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Rathausgalerie

Thea Stoltzenburg „Bilder in Batik“ 
Sie liebt die Farben und hat Freude an der Gestaltung – jedes 
einzelne Bild erzählt diese Geschichte. Viele Jahre lebte Thea 
Stoltzenburg in Australien. Diese Einflüsse prägten sie und sind 
in ihrer Farbauswahl sichtbar. 
 
Die Ausstellung ist zu den üblichen Rathaus-Öffnungszeiten 
bis zum 24. Juni zu sehen: 
Mo  8-12 Uhr | 14-18 Uhr 
Di, Mi, Fr  8-12 Uhr 
Do  8-16 Uhr 
 
Merken Sie sich jetzt schon vor: 
Am Sonntag, 12. Juni zwischen 14 und 17 Uhr öffnet Thea 
Stoltzenburg nochmals für das interessierte Publikum die Rat-
hausgalerie. Kommen Sie mit der Künstlerin ins Gespräch und 
profitieren Sie von einer persönlichen Führung durch die Aus-
stellung. 
 
Impressionen von der Vernissage finden Sie auch auf der Home-
page unter: www.owingen.de/unsere Gemeinde/Fotoalbum... 

Owinger Kulturkreis

It´s Showtime! 
Marie Giroux, Mezzosopran 
& Moderation 
Joseph Schnurr, Tenor 
Jenny Schäuffelen, Klavier 
Freitag, 17. Juni 2022, 
20:00 Uhr, Bürgerhaus kultur|o 
It’s showtime! Wir legen Ihnen die schönsten Hits des Musicals 
zu Füßen, mit einer Prise Humor, fachkundigen Anekdoten und 
überraschenden Hintergründen... 
Folgen Sie der Einladung einer Mezzosopranistin, eines Tenors
und einer Pianistin, die Ihnen feierlich auf einem Silbertablett 
das Beste von allem servieren - also ein veritables Fünf-Ster-
ne-Gourmet- Genießer-Programm aus Cats, Phantom der Oper, 
Elisabeth, Les Misèrables, West Side Story und vielen anderen 
weltberühmten Shows... Sie können ruhig schwach werden und 
dieser musikalischen Versuchung gänzlich ohne Reue nachge-
ben! 
Von den Ursprüngen des Musicals bis zu den modernsten Wer-
ken malt das Trio einen unwiderstehlichen bunten musikalischen 
Bogen, mal leise und liebevoll, mal lebendig und schwungvoll. 

Sie werden dabei en passant mehr über die Risiken der Audi-
enz des Komponisten Leonard Bernstein bei Papst Paul IV erfah-
ren und über die Haustiere und die Hausdame seines Kollegen 
Andrew Lloyd Webber, denen doch ganz entscheidende 
Einflüsse auf das Werk zugebilligt werden müssen. Und über die 
Unverwüstlichkeit des Mutterwitzes von Cole Porter.
Man könnte mit Fug und Recht von einem taschentuchträchti-
gen Spektakel sprechen, da nicht völlig ausgeschlossen werden 
kann, dass Sie von Ihren Emotionen überrollt werden. 

Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Abend im Stile des 
New Yorker Broadways und des Londoner West Ends, nicht zu 
vergessen Paris und Wien, einen Abend voller Glanz und Gla-
mour! Wir freuen uns auf Sie! 

Eintrittskarten bei reservix und allen unseren bekannten 
Vorverkaufsstellen 

Kunst und Kultur

Volkshochschule Bodenseekreis

„Android I - Einstiegskurs für Smartphones“ In Markdorf 
an zwei Terminen, Dienstag, 28.06.2022 und Donnerstag, 
30.06.2022, jeweils 18:00 - 20:00 Uhr, Kursnr. EB501210MA*, 
Kursentgelt: 37,33 EUR.

„Photomanagement mit Lightroom“ Kleine Lerngruppe, Zu-
gangsvoraussetzungen: Grundkenntnisse in der Bedienung ei-
nes PCs. Im Kurs wird mit Version 6 gearbeitet. Erfahrung im 

Umgang mit Photoshop Elements oder mit der Vollversion von 
Photoshop sind hilfreich. Grundkenntnisse in Windows werden 
empfohlen. In Markdorf an zwei Terminen, jeweils mittwochs, 
29.06.2022 und 06.07.2022, 18:00 - 21:00 Uhr, Kursnr. EB-
501931MA*, Kursentgelt: 56,00 EUR.

„Espresso: Word - intensiv 3“ Kleine Gruppe: 1 bis 3 Personen, 
In Markdorf am Freitag, 01.07.2022, 14:00 - 17:00 Uhr, Kursnr. 
EB501485ÜB*, Kursentgelt: 85,00 EUR.

„Espresso: Word - Fortgeschrittene Teil 2“ Kleine Gruppe: 
1 bis 3 Personen, in Markdorf am Freitag, 01.07.2022, 14:00 - 
17:00 Uhr, Kursnr. EB501464MA*, Kursentgelt: 85,00 EUR.

„Espresso: Word - intensiv 1“ Kleine Gruppe: 1 bis 3 Per-
sonen, am Samstag, 02.07.2022, 09:30 - 12:30 Uhr, Kursnr. 
EB501486ÜB*, Kursentgelt: 85,00 EUR.

Weiterbildungsangebote unter

www.vhs-bodenseekreis.de

Telefonische Beratung in der 
vhs-Zentrale im Landratsamt

Tel.: 07541 204-3021 oder -5934



Samstag, 
04.06.2022

Seite 13

Seelsorgeeinheit Überlingen
St. Nikolaus Überlingen
St. Peter und Paul Owingen
Unsere Liebe Frau Lippertsreute
St. Mauritius Billafingen
St. Verena Andelshofen

Seelsorger Pfarrer Bernd Walter, 
bernd.walter@kath-ueberlingen.de
Pfarrbüro Überlingen: Münsterplatz 1, 88662 Überlingen
Tel. 07551/92720, Fax 07551/927223
info@kath-ueberlingen.de • Internet: www.kath-ueberlingen.de

Öffnungszeiten
Mo, Di und Do 9.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr
Mi 9.00-12.00 Uhr
Fr 9.00-13.00 Uhr

Gottesdienste 

Samstag, 04.06.2022 
Billafingen  09.00  Rosenkranz 
Owingen  12.00  Ökum. Friedensgebet 
Billafingen  18.30  Vorabendmesse zu Pfingsten; Wil-

helm Baur, Maria Neumann und Ge-
schwister 

 
Sonntag, 05.06.2022 
Owingen  09.00  Hl. Messe 
Lippertsreute  10.30  Wort-Gottes-Feier 
Münster  10.30  Festgottesdienst; Münster- und Kam-

merchor Überlingen Münsterorches-
ter; live-streaming 

Münster  18.30  Feierliche Pfingstvesper, unter Mitwir-
kung des Vokalensembles 

 
Montag, 06.06.2022 
Lippertsreute  08.30  Hl. Messe 
Hofstatt  10.00  Ökum. Gottesdienst 
Andelshofen  10.30  Wort-Gottes-Feier 
Münster  18.00  Abendgebet mit Taizé-Liedern 
  im Chorraum 
 
Dienstag, 07.06.2022 
Münster  16.45  Rosenkranz für den Frieden 
Maria im Stein  18.00  Rosenkranz 
Maria im Stein  18.30  Hl. Messe 
 
Mittwoch, 08.06.2022 
Münster  08.30  Morgenmesse 
 
Donnerstag, 09.06.2022 
Münster  11.15  Mittagstreff und Angelus 
Billafingen  18.30  Hl. Messe; Didier, Marie-Therese, 

Bernadette und Joseph Ruetsch so-
wie Magdalena und Johann Frank 

 
Freitag, 10.06.2022 
Münster  16.45  Aussetzung/Anbetung 
Münster  17.00  Beichtgelegenheit 
Münster  18.00  Eucharistischer Segen 
Andelshofen  18.30  Hl. Messe 
 
Samstag, 11.06.2022 
Billafingen  09.00  Rosenkranz 

Schulnachrichten

Auentalschule
„Peace to the world“ 
erschallte es aus 100 Kehlen am Montag in der ersten großen Pause. Endlich wieder zusammen singen, das hatten sich viele Schüler 
schon lange gewünscht. 
Mit ihrem gemeinsamen Lied wünschten sie sich außer Frieden auch Freude und Liebe für alle Lebewesen dieser Erde. 
Mögen diese mit viel Energie vorgetragenen Bitten in Erfüllung gehen. Amen, so endet jede Strophe des Liedes, so sei es. 
Mit diesem Friedensgruß wünscht die Auentalschule allen wunderschöne und sonnige Pfingstferien! 

Kirchennachrichten
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Münster  10.30  Kinderkirche im Chorraum 
Owingen  12.00  Ökum. Friedensgebet 
Owingen  13.00  Trauung von Florine Hueber und Pino 

Pentrelli 
Lippertsreute  18.30  Hl. Messe; Hugo Marschall und verst. 

Angeh. 
 
Sonntag, 12.06.2022 
Owingen  09.00  Hl. Messe; Elmar Oswald (JT) 
Billafingen  10.30  Wort-Gottes-Feier 
Münster  10.30  Hl. Messe; live-streaming 
Maria im Stein  14.30  Rosenkranz 
Maria im Stein  15.00  Hl. Messe zum Patrozinium 

Pfingsten 
Gottes Geist führt zusammen. Der Heilige Geist, der Geist Gottes 
ist ein richtiger Mutmacher, der dabei ist, wenn Menschen über 
sich hinauswachsen. Genau davon berichtet nämlich die Pfings-
terzählung in der Apostelgeschichte: Erst als Jesus den Jüngern 
an Pfingsten seinen Geist gesandt hat und sie so vom Geist Jesu 
gestärkt waren, trauten sich die Jünger, allen Menschen in Je-
rusalem und darüber hinaus von Jesus Christus und seiner Bot-
schaft zu erzählen. 

Die Pfingsterzählung zeigt, dass wir den Geist vor allem an sei-
ner Wirkung erkennen können: Der Geist ist überall dort zu fin-
den, wo Leben entsteht, wo es wächst und gefördert wird, wo 
Kommunikation funktioniert und wo Menschen sich füreinander 
öffnen können. Dort, wo der Geist wirkt, können Menschen die 
sogenannten Sieben Gaben des Geistes beherzigen: Weisheit, 
Erkenntnis, Einsicht, Rat, Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht. 
Daraus kann sich eine richtige Lebenshilfe entwickeln. 
Eine Eigenschaft des Heiligen Geistes wird mir gerade in dieser 
Zeit immer wichtiger: Der Geist wirkt kreativ. Und das keines-
wegs erst ab Pfingsten, nein er ist laut Bibel von Anbeginn, bei 
der Schöpfung (lat. creatio) der Welt dabei, wenn es im Buch Ge-
nesis heißt „Gottes Geist schwebte über dem Wasser“ (Gen 1,2). 
Wir alle wünschen uns die Normalität zurück. Zu Christi Him-
melfahrt ist uns das geschenkt worden. Alle Menschen der 
Seelsorgeeinheit Überlingen waren ins Nikolausmünster zum 
Gottesdienst eingeladen und im Anschluss hatten sich die vier 
Gemeindeteams auf kreative Weise vorgestellt. Es war Gelegen-
heit sich über die Pastoralkonzeption zu informieren. Der Pfarr-
gemeinderat und das Seelsorgeteam waren engagiert dabei und 
viele andere mehr. So bin ich sehr dankbar für das FEST der 
gesamten Seelsorgeeinheit Überlingen. Verschiedene Generati-
onen aus den unterschiedlichen Gemeinden der einen Seelsor-
geeinheit haben miteinander gefeiert und sind sich begegnet. 
Ein Anfang. Und es geht weiter. Darauf freue ich mich. Besten 
Dank allen, die so engagiert dabei gewesen sind und sich auf das 
Fest des Glaubens eingelassen haben. 
Es braucht Mut, die altvertrauten Wege zu verlassen und neue 
kreative Wege zu finden, oft braucht es auch einfach eine 
„schöpferische Pause“, bevor Kreativität neu entstehen kann. 
Und: Es braucht den Geist, um den wir immer, ob an Pfingsten 
oder irgendwann sonst bitten können und für den wir uns öffnen 
können. Gott schenke uns diesen Geist! 

Ein gesegnetes Pfingstfest wünscht Ihnen, 
Ihr Pfarrer 
Bernd Walter 

Fronleichnam in Lippertsreute 
Herzliche Einladung an die Gemeinde unserer Seelsorgeeinheit 
Zur gemeinsamen Feier des Fronleichnamsfestes am 16. Juni 
lädt die Pfarrgemeine Unsere Liebe Frau zu Lippertsreute recht 
herzlich ein. Der Fest Gottesdienst beginnt um 9:30 Uhr in der 
Kirche. Nach der heiligen Kommunion ziehen alle Mitfeiernden 
in einer Prozession durchs Dorf und begleiten das Allerheiligste. 
Die Prozession hält an 3 Altären mit Blumenteppichen und kehrt 
zum Segen in die Kirche zurück. Die Feier wird vom Musikverein 
Harmonie Lippertsreute begleitet. 

Im Anschluss an die kirchliche Feierlichkeit lädt das Gemeinde-
team zu einem gemeinsamen warmen Mittagessen mit musikali-
scher Umrahmung in die Luibrechthalle ein. 
 
Wir freuen uns auf ein fröhliches Pfarrfamilienfest. 
Das Gemeindeteam Lippertsreute 
 
 

Ev. Kirchengemeinde Owingen
Evangelisches Pfarramt Owingen
Pfarrer Michael Schauber
Kapellenweg 12, 88696 Owingen

Öffnungszeiten Pfarrbüro:
dienstags  10.00 - 13.00 Uhr
freitags  10.00 - 12.00 Uhr
Pfarrer Michael Schauber - Sprechzeiten nach Vereinbarung

Tel. 07551/65890
E-Mail: owingen@kbz.ekiba.de
www.evangelisch-in-ueberlingen.de

Wochenspruch: 
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist 
geschehen, spricht der Herr Zebaoth. (Sach 4, 6) 
 
Freitag, 3. Juni 2022 
15:00 Uhr  Wir-Café 
17:00 Uhr  Brot backen in Owingen - Mit Anmeldung bis Don-

nerstag über das Pfarramt 
18:00 Uhr  Jugendgottesdienst: Dinner with God @Uferpark – 

Schnappe Dir deine Picknickdecke, etwas Leckeres 
für Dich und zum Teilen und dann geht es ab in den 
Uferpark! 

Samstag, 4. Juni 2022 
12:00 Uhr  Ökumenisches Friedensgebet in der Katholischen 

Kirche St. Peter und Paul 
18:00 Uhr  Herzliche Einladung: Musikalische Vesper zur Orgel-

begrüßung der neuen Überlinger Orgel - Auferste-
hungskirche Überlingen 

 Prof. Dr. Michael G. Kaufmann (Orgelsachverständi-
ger), dem Heinrich-Schütz-Vocalensemble, Dekanin 
Klusmann, Kantor Rink 

Pfingstsonntag, 5. Juni 2022 
10:30 Uhr  Familiengottesdienst im Grünen - zu Pfingsten - in 

der Owinger Dorfmitte 
 Pfarrer Schauber/Jagdhornbläser 
Pfingstmontag, 6. Juni 2022 
10:30 Uhr  Kein Gottesdienst in Owingen - Herzliche Einla-

dung nach Überlingen: Ökumenischer Gottesdienst 
Open-Air auf der Hofstatt um 10 Uhr bei schlechtem 
Wetter in der Franziskanerkirche 

6.6. – 12.6. Segelfreizeit mit Jugendlichen aus dem Bezirk 
– Pfarrer Schauber und Bezirksjugendreferentin Julia Schnurr 
Mittwoch, 8. Juni 2022 
15:00 Uhr  Frauenkreis - Wir kommen ins Gespräch zum The-

ma: Vergebung 
 Heike Baumann-Götz 
Donnerstag, 9. Juni 2022 
20:00 Uhr  Männerkreis 
Samstag, 11. Juni 2022 
12:00 Uhr  Ökumenisches Friedensgebet in der Katholischen 

Kirche St. Peter und Paul 
Sonntag, 12. Juni 2022 
10:30 Uhr  Gottesdienst Pfarrer Tilgner 
 
Bitte beachten Sie:  
•	 Das Pfarrbüro bleibt vom 03.06. – einschl. 13.06. geschlossen.
•	 Pfarrer Schauber wird in der Zeit vom 06.06. – einschl-19.06. 

vertreten vom Pfarramt Überlingen.
•	 Das Pfarramt Überlingen erreichen Sie in dringenden seelsor-

gerischen Fällen unter:
•	  07551-95370 
•	 Das Wir-Café macht in den Ferien auch eine Pause!
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Festgottesdienst zu Pfings-
ten im Grünen - auf der Wie-
se in der Dorfmitte Owingen 

Am Sonntag, den 05. Juni 
2022 feiern wir um 10.30 
Uhr den Festgottesdienst zum 
Pfingstsonntag - bei schönem 
Wetter auf der Wiese in der 

Dorfmitte Owingen und bei sehr starkem Regen in der Johan-
neskirche.
Pfarrer Schauber wird begleitet von den Jagdhornbläsern. 
Pfingstbotschaft „To-Go“ zu für Erwachsene und Kindergot-
tesdienst für Kinder zum Mitnehmen
•	 Sie möchten oder können nicht am Gottesdienst im Grünen 

teilnehmen?
•	 Dir fehlt der Kindergottesdienst und Du möchtest gerne wie-

der etwas basteln, lesen und eine kleine Überraschung in der 
Johanneskirche abholen?

 
Dann finden Sie und findet Ihr ab dem 03.06.2022 unsere Pfingst-
botschaft zum Mitnehmen in der Owinger Johanneskirche! 
Am Pfingstmontag findet kein Gottesdienst in Owingen statt. Wir 
laden Sie herzlich nach Überlingen ein: Montag, 06.06. ökumeni-
scher Gottesdienst Open-Air auf der Hofstatt um 10:00 Uhr, bei 
schlechtem Wetter in der Franziskanerkirche Überlingen. 
Kunst in der Kirche – Kirchenraumausstellung „Sonnen-
gesang“: Batiken von Frau Klawitter 
 
Im Rahmen der geöffneten Kirche können Sie täglich von 9.00 
Uhr - bis 17.00 Uhr die Ausstellung in unserer Johanneskirche 
besuchen. 
 

Wir-Café 
In unseren Räumen bieten wir 
wieder geflüchteten Menschen 
einen Ort des Ankommens,
des Redens und der Gemein-
schaft.
Mit den ukrainischen Flücht-
lingen treffen wir uns diesen 

Freitag, 03.06.2022,
von 15:00 Uhr-17:30 Uhr im großen Gemeindesaal. Und dann 
voraussichtlich alle 14 Tage.
Eine Dolmetscherin hilft bei der Verständigung.
Wir können Helfer gebrauchen! Bitte melden Sie sich bei uns 
oder kommen einfach spontan am Freitag dazu! 
In den Ferien macht das Wir-Café eine Pause, wir treffen uns 
wieder am 24.06.2022.  
 

Jugendgottesdienst – Diner 
with God@Uferpark 
Gemeinsam essen und über 
Gott nachdenken - das wollen 
wir bei unserem Picknickgot-
tesdienst im Uferpark (auf der 
Aktionswiese) erleben.
Wir freuen uns, wenn DU mit-
feierst. 

Bring eine Picknickdecke und etwas zu essen mit (am Besten 
etwas, das du mit anderen teilen kannst). 
Und dann komm am 3.6.2022 um 18.00 Uhr in den Uferpark 
auf die Aktionswiese. 
 

Ev. Freikirche Mennonitengemeinde
Hauptstraße 10, 88696 Owingen
Tel. 07551/938880, info-mennonitengemeinde@gmx.de

Übernachtungsmöglichkeiten gesucht 
Am 24.06.2022 dürfen wir uns wieder hier in Owingen auf ein 
wunderbares Konzert des Chores der Dock Mennonite Academy 
aus den USA freuen. 
Für die Unterbringung der jungen Leute suchen wir Übernach-
tungsmöglichkeiten vom 24.06.2022 auf den 25.06.2022. Wir 
rechnen mit gut 30 Schüler/innen und Begleitpersonen. Wer 
kann Gäste bei sich aufnehmen und uns so unterstützen? Bitte 
bei Familie Almeroth Tel. 07551/831104 melden. Vielen Dank im 
Voraus. 
 
Zu unseren wöchentlichen Veranstaltungen laden wir Sie 
herzlich ein:  
SONNTAGS 
10.00 Uhr Gottesdienst  
 
Jeweils am 5. Sonntag des Monats findet kein Gottesdienst statt 

MONTAGS 
20:15 Uhr Hauskreis Owingen auf Anfrage unter Tel. 
07551/831104 

MITTWOCHS 
17:30 Uhr Gemeindegebet in den Gemeinderäumen 

Alle unsere Veranstaltungen werden gemäß der Infektions-
schutzvorschriften durchgeführt! 

Nähere Informationen und kurzfristige Änderungen finden Sie 
auf unserer Homepage: www.mennowingen.org 
 
 

Kirche Lindenwiese
in Bambergen, Lindenbühlstraße 50

Livestreams unter www.lindenwiese.de über Youtube zu den jew. 
Uhrzeiten oder später online über die Website 

Weitere auch tagesaktuelle Infos unter www.lindenwiese.de 

Pastor Thomas Dauwalter  Tel. 07551 989 1121
Pastor Daniel Plessing  Tel. 07551 989 1122
Email an: info@lindenwiese.de 

Schauen Sie im Internet oder vor Ort mal vorbei. Herzlich willkommen! 

Gottesdienst live und online erleben 
Erleben Sie jeden Sonntag live um 9.30 Uhr und 11.15 Uhr ei-
nen Gottesdienst am Puls der Zeit.
Livestream des 1. Gottesdienstes unter www.
lindenwiese.de sonntags ab 9.00 Uhr. 
Kindergottesdienst vor Ort sonntags 9.30 
Uhr 
 
Unsere	 Veranstaltungen	 sind	 offen	 für	 alle.Wir 
freuen uns auf Sie! Schauen	 Sie	 im	 Internet	
oder	vor	Ort	mal	vorbei.	Herzlich	willkommen! 
 
Vaterunser – Erlebnisweg
Rund um die Lindenwiese entstand 2018 ein Vaterunser-Er-
lebnisweg. In sieben ausdrucksstarken Stationen wird das be-
kannteste Gebet der Christenheit erfahrbar gemacht. Der Vater-
unser-Erlebnisweg ist ein Landesgartenschau Plus Projekt der 
Lindenwiese. Lassen Sie sich von einzelnen Stationen oder beim 
Durchwandern des gesamten Weges inspirieren. Auch gut ge-
eignet als Familienprogramm mit Abschluß auf dem schönen 
Außengelände der Lindenwiese mit Spielmöglichkeiten.
Weitere Infos vorab finden Sie unter www.vaterunserweg.de 
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Deutsch-französischer  
Verein Owingen e. V.

Frühjahrswanderung am 15. Mai 
Für unser Vereinsleben hat dieses Jahr gut angefangen. Hurra! 
Man darf sich wieder mit den Freunden treffen. Man darf wieder 
sein Gesicht zeigen und das Lächeln der anderen betrachten. 
Dieses Jahr hat aber leider auch seine Schattenseiten. Wir ha-
ben den Krieg ganz in der Nähe. Es sieht nicht so rosig aus. Aber 
wir hoffen: Le	changement	en	mieux	viendra! 
 
Und jetzt zum Hauptthema: 
Heute haben wir eine wunderschöne Frühlingswanderung ge-
macht. Wir haben uns getroffen um 10:15 in Überlingen. Das 
Wetter war wie bestellt. Blauer Himmel, fast wolkenlos, wie im 
Hochsommer, ca. 26°C. Wir waren zu acht: Die Mädchen: Betti-
na, Gela, Michaela, Erika, Marlene. Die Jungs: Berthold (der Füh-
rer), Franz und Thomas. 
 
Es ging so: Zuerst hoch, dann wieder runter, zum Spetzgarter 
Tobel, dann wieder auf und in den Hödinger Tobel. Wie im Le-
ben: ständiges „auf und ab“. Unterwegs haben wir die fabelhaf-
ten Landschaften an unserem See genossen und die duftenden 
Pflanzen im Wald und auf der Wiese bewundert. Die schlaue App 
„Flora incognita“ hat uns noch zusätzliche Infos gegeben. Die 
Wanderung war nicht so lang, aber trotzdem nicht so leicht. Nur 
10 oder vielleicht 12km. Aber ... für mich waren sie wie gefühlte 
50, weil meine kaputte Hüfte nicht mitlaufen wollte. 
 

Doch letztendlich haben 
wir unser Ziel, die Sipplin-
ger Wanderhütte erreicht. 
Ein Tisch mit Bänken im 
schattigen Grünen. Nach 
dem Motto „Le	 meilleure	
reste	à	venir“. Das Picknick 
war großartig! Was die 
Frauen da alles Schmack-
haftes gerichtet und geba-
cken haben.	 Oh	 là	 là!	Und 
nicht zu vergessen, zum 
Runterschlucken gab es auch einiges. 
 
Es war einfach ein schöner, gelungener Tag. Schade für alle die, 
die nicht dabei waren. Nächstes Mal vielleicht? 

Familientreff Owingen
„Herzlich Willkommen im Familientreff“ 
Alle kleinen und großen Besucher sind herzlich eingeladen 
an den Angeboten des Familientreffs teilzunehmen. Eine 
Anmeldung ist nicht nötig, wir sind offen für alle. Einfach 
kommen und dabei sein. Das Tragen einer Maske darf jede/r 
selbst entscheiden. 
 
Unsere Angebote vom 07.06. bis 10.06.2022:  
Eltern-Kind-Gruppen ab Krabbelalter bis Kitaeintritt: 
Dienstags von 9:00 - 11:30 Uhr 
Hinweis: Die Eltern-Kind Spielgruppe am Mittwoch entfällt! 
B. Lotter ist im Familientreffbüro von 9:00 bis 11:00 Uhr er-
reichbar. 
 
Interkultureller Treff „Wir sprechen deutsch“ 
Donnerstags von 9:00 – 11:00 Uhr 
Interessierte Eltern mit wenig Deutschkenntnissen können mit 
einfachen Sprachübungen ihren Wortschatz erweitern. Eine pa-
rallele Kinderbetreuung wird angeboten. 
(Leitung: B.J.- Dannenmann /A. Sanchez) 
 
Babytreff ab Geburt, das erste Lebensjahr 
Donnerstags von 14:30-16:00 Uhr 
Bitte eigene Krabbeldecke mitbringen. 
(Leitung: Hebamme Sandra Setz und Bettina Lotter im Wechsel) 
 
Alle Angebote sind kostenfrei. 
Ort: Auentalschule, Hauptschule EG, Schulstr.3  
Leitung Familientreff: 
Bettina Lotter - Jugendamt, Bodenseekreis 
Sprechzeit ohne Anmeldung dienstags von 9:00-11:30 Uhr im 
Familientreff 
oder Tel.: 07551/9485259, 
Mail: bettina.lotter@bodenseekreis.de 
 
 

Golfclub Owingen-Überlingen e. V.
1. Clubmannschaft Herren kann 2. Tabellenplatz weiter ver-
teidigen 
Die 1. Clubmannschaft Herren war im GC Waldegg-Wiggens-
bach im Allgäu am 2. Spieltagswochenende zu Gast. Die Herren 
hatten bei Regen, Hagel und Graupelschauer mit den schweren 
Platzbedingungen ziemlich zu kämpfen, konnten aber ihren zwei-
ten Tabellenplatz weiter gut behaupten.
Es spielten: Ralf Petautschnig, Philip Pfeifer, Paul Rossmanith, 
Maximilian Wüst, Simon Stehle, Lars Dabrowski, Kreißl Philipp 
und Mario Haack. Danke auch an die Caddies mit Justus Best-
gen und Nicolai Liptow-Pieper. 

v.l.	 Simon	 Stehle,	 Philip	 Pfeiffer,	 Paul	 Rossmanith,	 Justus	 Bestgen,	 Maximilian	
Wüst,	Mario	Haack,	Nicolai	 Lipton-Pieper,	 Philip	Kreißl,	 Ralf	 Petautschnig,	 Lars	
Dabrowski	

Vereinsnachrichten
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Mobilfunk Bürgerforum Owingen e. V.
Liebe Mitbürger*innen,  01.05.2022 
wir haben für Sie einen neuen Artikel zum Thema Mobilfunk auf 
unsere Hompage gestellt : 

„5G anders machen. Die Europäische Bürgerinitiative 
(((Stop 5G)))“ 

 
Das Mobilfunk Bürgerforum Owingen ist eine Gruppe technik-
freundlicher Menschen, die Möglichkeiten aufzeigen will, Mobil-
funk und Digitalisierung gesundheits- und umweltverträglich zu 
gestalten.  
Finden sie heraus wie wir zur neuen Europäischen Bürerinitiative 
(((Stop 5G))) stehen. Besuchen sie uns auf unsere Webseite 
https://info-5g-linzgau.de/homepage/initiative-owingen-2/5g-an-
ders-machen 
und im Netz unter : https://signstop5g.eu/de 
 
 

Narrenzunft Nebelspalter e. V. 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Die Jahreshauptversammlung der Narrenzunft Nebenspalter e.V. 
findet am Freitag, den 24.06.2022 um 20.00 Uhr in der Zunft-
stube der Nebelspalter statt.  
Hierzu sind alle aktiven und passiven Mitglieder, sowie Freunde 
und Gönner der Narrenzunft recht herzlich eingeladen. 
 
Tagesordnung: 
1.  Begrüßung 
2.  Totengedenken 
3.  Bericht des Vorstandes 
4.  Bericht des Schriftführers 
5.  Bericht des Kassiers 
6.  Bericht der Kassenprüfer 
7.  Bestellung der Kassenprüfer 
8.  Bericht zu den Untergruppen 
9.  Entlastung der Vorstandschaft 
10.  Neuwahlen 
11.  Wünsche und Anträge 
12.  Sonstiges 
 
Anträge sind spätestens eine Woche vor der Jahreshauptver-
sammlung schriftlich beim 1. Vorstand einzureichen. 
 
Sandra Stengele 
1. Vorstand 
 
 

Owinger Hexen e. V. 
Hallo Hexen,  
letzte Woche hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen, 
hier die richtige eMail von Anja Fischer: 
anja.fischer@fischer-bau-gmbh.de 
 
Zur Anmeldung fürs Helferfest am 1.Juli 
Anmeldeschluss ist am 20.06 
Um 19 Uhr treffen wir uns bei Roths in Wackenweiler. Es ist dort 
eine Bähnlefahrt durch die Obstanlagen geplant, danach genie-
ßen wir ein Buffett mit einem Freigetränk. Wer gerne mitwandert, 
trifft sich um 18 Uhr am Hexenstüble.  
Für die Sommerveranstaltung am 23.07 sind die Helferlisten on-
line, wir freuen uns über Unterstützung.  
Gerne auch bei der Betreuung bei den Ferienspielen, wo wir 
eine Hexen-Schnitzeljagd im Owinger Wald veranstalten, im 
Anschluß mit Grillen. Wer helfen kann, bitte bei Christine melden 
Tel. 017638291331 
 
hex hex hurra 

Sportfreunde Owingen-Billafingen e. V.
Spielberichte SOB-Damen 
Bezirksliga Bodensee 
SG Owingen-Billafingen/Bonndorf – FC Hilzingen  2 : 0 (10) 
Im Heimspiel am 22.05.2022 gastierte der Tabellenvierte FC Hil-
zingen auf der Rebhalde. In einem packenden Bezirksligaspiel, in 
dem sich beide Mannschaften nichts schenkten, behielten unse-
re Mädels jedoch die Oberhand. Von Beginn an wurde konzen-
triert gespielt und die Räume eng gemacht. Auch ließ man die 
die Torjägerin des FC Hilzingen, Carina Vogt, nicht zur Entfaltung 
kommen. In der 24. Minute erzielte Patricia Meyer die 1:0 Füh-
rung. Mit diesem Spielsand ging es auch in die Halbzeitpause. In 
der 70. Minute versetzte dann Leoni Haarbach den Gästen mit 
dem 2:0 den endgültigen KO. 
 
Es spielten: 
Tor: Fiona Schönfeldt 
Samira Röber, Vivien Haug, Caro Meyer, Melanie Siber, Kathari-
na Graf, Anna Lena Steurer, Patricia Meyer, Mirela Röber, Sandra 
Traber, Julia Steppacher, Rumeysa Tahtaci, Melissa Meloncelli, 
Jule Müller, Leoni Haarbach 
 
TuS Immenstad – 
SG Owingen-Billafingen/Bonndorf 1 : 4 (1:2) 
Am vergangenen Sonntag ging es zum Tabellenletzten TuS Im-
menstaad. Hatte man das Heimspiel noch mit 1:2 verloren, ob-
wohl man die bessere Mannschaft war, sollte diesmal Wiedergut-
machung betrieben werden. 
Von Spielbeginn an diktierte man das Spielgeschehen, vergaß in 
der ersten halben Stunde jedoch das Tore schießen. Durch einen 
unnötigen Treffer gingen die Platzherrinnen durch Helen Tomas-
zewski zunächst mit 1:0 in Führung. Nur 6 Minuten später erzielte 
Mirela Röber den fälligen Ausgleich zum 1:1. Und in der 45. Minute 
markierte Patricia Meyer die hochverdiente 1:2 Führung. 
Im zweiten Spielabschnitt erzielte dann die saustark aufspielende 
Lisa Kunemann die weiteren 2 Treffer in der 51. und 80. Minute. 
In diesem Spiel gab auch Neuzugang Elena Borrs, welche vom 
FC Überlingen an die Rebhalde wechselte, ihr Debüt. 

Es spielten: 
Tor: Fiona Schönfeldt 
Elena Borrs, Samira Röber, Caroline Meyer, Melanie Siber, Anna 
Lena Steurrer, Patricia Meyer, Mitela Röber, Julia Steppacher, 
Sandra Traber, Lisa Kunemann, Katharina Graf, Sarah Gross-
mann, Melissa Meloncelli, Jule Müller 
 
Nächstes Spiel: 
Am Samstag, 04.06.2022, 13:00 h, spielt unsere Damen-
mannschaft ihr letztes Saisonspiel beim SC KN-Wollmatin-
gen. Bei einem Sieg könnte sich unser Team ggfs. noch von 
Platz 6 auf Platz 5 schieben. 
 
SOB – SV Bermatingen  3:0 
Im vorgezogenen Entscheidungsspiel um Platz 13 behielten die 
SOB in beeindruckender Manier gegen den SV Bermatingen 
die Oberhand. Nach anfänglichem Abtasten nutzte Torjäger D. 
Sutera in der 17. Minute die Überlegenheit der Gastgeber zum 
1:0. Auf schwer bespielbarem Rasen drängte die Mannschaft 
auf das 2:0, das dann auch kurz nach der Halbzeit wieder durch  
D. Sutera gelang. Er setzte sich im Strafraum gegen zwei Gegen-
spieler durch und schloss entschlossen ab. SV Bermatingen war 
zwar bemüht den Anschluss zu erzielen, doch die Defensive der 
SOB war an diesem Tag nicht zu überwinden. Trainer Johannes 
Lange lag mit seinen Einwechslungen goldrichtig, in der 83. Mi-
nute stach der Joker Konstantinos Konstantinou. Er setzte sich 
blitzschnell im Strafraum durch und erzielte den Endstand zum 
3:0. Mit 25 Punkten ist die Hoffnung bei den Sportfreunden groß, 
dass der 13. Tabellenplatz für den Klassenerhalt ausreicht. 
 
1:0 (17.) D. Sutera, 2:0 (47.) D. Ssutera, 3:0 K. Konstantinou 
Nächste Spiel: Sa., 04.06.2022, 18:00 Uhr: SC Markdorf – SOB 



Samstag, 
04.06.2022
Seite 18

SOB II – TuS Meersburg II  6:0 
Zu Beginn ergab sich ein zerfahrenes Spiel, in welchem man den 
Gästen auch Möglichkeiten gab, ihr eigenes Spiel aufzuziehen. 
Chancen waren jedoch lediglich vereinzelt auf Seiten der Gast-
geber. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die SOB dann 
aber doch das Heft des Handelns und wurden in den Aktionen 
überzeugender. In der 34. Minute war es Helge Dauwalter, der 
mit einem sehenswerten Treffer das 1:0 erzielte, welches eine 
Art „Dosenöffner“ darstellte. 
In Halbzeit 2 konnte man den Druck fortlaufend erhöhen und mit 
teilweise schönen Angriffen weiter am Ergebnis schrauben. Mit 
einem Dreierpack innerhalb von 5 Minuten durch Roland Sautter, 
Silviu Banuta und Michael Fetzer war das Spiel nach 58 Minuten 
entschieden. Roland Sautter in der 77. und Niklas Kretz in der 85. 
Minute konnten dann den Endstand von 6:0 herstellen und den 
schlussendlich auch in dieser Höhe verdienten Sieg besiegeln. 
 
1:0 (34.) H. Dauwalter; 2:0 (53.) R. Sautter; 3:0 (57.) S. Banuta; 
4:0 (58.) M. Fetzer; 5:0 (77.) R. Sautter, 6:0 (85.) N. Kretz 
Nächste Spiel: Sa., 04.06.2022, 15:00 Uhr: SOB II – SV Deggen-
hausertal III 

Sozialverband VdK  
Ortsverband Owingen

Am Dienstag den 21. Juni 2022 findet nach langer Zeit wieder 
um 14.30 Uhr im Restaurant Aubach in Frickingen (Vereinslo-
kal der FAL) ein Kaffeenachmittag statt. Zu diesem geselligen 
und auch informativen Nachmittag sind alle Mitglieder, Partner 
und auch Freunde des VdK Owingen herzlich eingeladen. 

Wegen der Fahrgelegenheit sprechen sie sich bitte untereinan-
der ab oder melden sich bei Roland Gaus 07551 831139. Bitte 
auch melden wer bereit ist jemanden mitzunehmen. 
 
Auf einen zahlreichen Besuch freut sich die Vorstandschaft. 
 
Mit kameradschaflichem Gruß 
Roland Gaus 

 

Mitteilungen der Ortsteile

Billafingen
VEREINSMITTEILUNGEN BILLAFINGEN

Narrengesellschaft Billafingen
Safe The Date!!!  
Liebe Mitglieder der Narrengesellschaft Billafingen,  
dieses Jahr soll es nun endlich soweit sein und das lang ersehn-
te Freundschaftstreffen mit unserer Partner- und Patenzunft den 
Taubenriedgärtnern Seelfingen wird stattfinden. 
 
Dieses freudige Ereignis wollen wir am: 
 

Samstag, den 10. September 2022 
 
mit euch allen feiern. 
 
Bitte merkt euch diesen Termin schon mal vor und haltet ihn 
Euch frei. 
 
Die offizielle Einladung mit Ablauf werden wir euch nach Ab-
schluss der Planungen zukommen lassen. 
Es wird auf jeden Fall für Jung und Alt etwas geboten sein. 
 
Wir freuen uns jetzt schon auf ein schönes Fest, bei dem alte 
Freundschaften gepflegt und neue Freundschaften geschlossen 
werden können. 
 
Euer Präsidium mit 11er Rat 

 

Taisersdorf

Vollsperrung der K8268 zwischen 
Großschönach und Herdwangen 
vom 07.06. bis 10.06.2022 
Aufgrund von Baumfällarbeiten auf Höhe des Waldrastplat-
zes Forstholz zwischen Großschönach und Herdwangen ist 
die K8268 vom 07.06. bis 10.06.2022 voll gesperrt. 
Während der Vollsperrung erfolgt die Umleitung über die 
K8269 Taisersdorf, Schwende, Herdwangen und umgekehrt. 
Die Gemeindeverwaltung bittet um Verständnis für das er-
höhte Verkehrsaufkommen auf der Umleitungsstrecke. 

 
 

VEREINSMITTEILUNGEN HOHENBODMAN VEREINSMITTEILUNGEN TAISERSDORF

Steinbockzunft Taisersdorf
Einladung zur Mitgliederversammlung 
Wir laden alle Mitglieder zur diesjährigen Mitgliederversammlung 
am Mittwoch, den 15.06.2022 um 20:00 Uhr in die Zunftstube 
in Taisersdorf ein. 
Wir bitten um vollzähliges Erscheinen, damit der Arbeitsplan für 
das Sommerfest schnell gefüllt werden kann. Solltet Ihr an die-
sem Abend verhindert sein, gebt bitte Günter Schmid oder Ca-
rina Lohr Bescheid, ob Ihr am Sommerfest, welches am 24. und 
25. Juli 2022 stattfindet, arbeiten könnt. 
Vielen Dank für Eure Mithilfe. 
Nachfolgend die Tagesordnungspunkte: 
1.  Begrüßung durch die Zunftmeisterin 
2.  Bekanntgaben 
3.  Sommerfest 
4.  Sonstiges 
5.  Wünsche und Anträge 
 
Eure Zunfträte  
Steinbock - Stoß 
www.steinbockzunft-taisersdorf.de 

PRIMO-SERVICE

WIR SIND FÜR SIE DA!
 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11  Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 Mo. – Do. 8 – 17 Uhr, Fr. 8 – 12 Uhr
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Geführte Wanderung ent-
lang der Streuobstwiesen 
in Hödingen bis zur Wal-
drapp-Brutwand 

Montag, 20. Juni 17:00 Uhr, Dauer ca. 2,5 h - Treffpunkt Wan-
derparkplatz Hödingen  

Bei einer gemeinsamen Wanderung entlang der Streuobstwie-
sen in Hödingen erkunden wir gemeinsam den vielseitigen Le-
bensraum “Streuobstwiese” und informieren Sie über zahlreiche 
Arten, die in diesem Habitat ein Zuhause finden. Beim anschlie-
ßenden Besuch der Waldrapp-Brutwand erhalten Sie spannende 
Einblicke in das Leben einer weltweit stark bedrohten Zugvogel-
art. Nicht nur die Lebensweise der Waldrappe, sondern auch das 
Wiederansiedlungsprojekt, wird für Sie ausführlich porträtiert. 
Gemeinsam können wir die Waldrappe beim Versorgen ihres fri-
schgeschlüpften Nachwuchses beobachten. Wir empfehlen das 
Mitbringen eines eigenen Fernglases. 
 
Auf der zurückgelegten Strecke von etwa fünf bis sechs Kilome-
tern ist festes Schuhwerk empfehlenswert. Auch sollte beachtet 
werden, dass für die beste Sicht auf die Streuobstwiesen, circa 
100 Höhenmeter bergauf, sowie bergab beschritten werden. Im 
Laufe der Führung wird Zeit für eine Pause sein. Getränke und 
weitere Verpflegung sollte nach Bedarf selbst mitgebracht wer-
den. 

Wann:  20.Juni 2022, 17:00 Uhr 
Wo:   Wanderparkplatz Hödingen 
Kosten:  4 € für Erwachsene; Kinder und Jugendliche frei 
 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen: bodensee@
sielmann-stiftung.de oder Tel.: 07551/3011989 

ONLINE Vortrag  
Eltern bleiben – trotz Trennung 
Eltern stehen nach einer Trennung oft vor vielen Fragen und He-
rausforderungen. Informationen und Hilfen können zur Bewälti-
gung dieser Situation beitragen und Unterstützung bieten. 
In diesem Zusammenhang bietet die Psychologische Beratungs-
stelle des Caritasverbandes Linzgau e.V. in Überlingen einen On-
line Vortrag an.  
Donnerstag 23.06.2022 von 20.00-21.00 Uhr 
Thema: Trennung/ Scheidung und die rechtlichen und finan-
ziellen Aspekte 
Referentin: Frau Heike Haffelder-Paret (Fachanwältin für Fa-
milienrecht) 
 
Information und Anmeldung bis zum 22.06.2022 
Caritasverband für das Dekanat Linzgau e.V. 
Johann Kraus Str. 3, 88662 Überlingen, Telefon: 07551-83030 
psychologische.beratungsstelle@caritas-linzgau.de 
Der Vortrag ist kostenfrei 
 

Verschiedenes

Aus der Nachbarschaft

Anmeldung zum Abendflohmarkt  
und Kinderflohmarkt im Rahmen des 
16. Lindenfests am 06. /07. August in 
Heiligenberg 

Im Rahmen des auf dem Postplatz in Heiligenberg stattfinden-
den Lindenfests, am 06./07. August 2022, veranstaltet die Ge-
meinde Heiligenberg am Samstag, 06.08. von 17.00 Uhr bis ca. 
23.00 Uhr wieder den beliebten Abendflohmarkt. 
Entlang der Schulstraße Richtung Rathaus können alle Gegen-
stände aus den Bereichen Trödel, Kunst, Dachbodenfunde etc. 
angeboten werden.
Mit einer individuellen Beleuchtung (Kerzen, Lampions, Fa-
ckeln,....... ) sorgt jeder Aussteller für ein stilvolles Ambiente. 
Die Standgebühr beträgt 5,--Euro pro laufendem Meter. 
Am Sonntag, 07.08. geht dann ab 11.00 Uhr ein Kinderfloh-
markt über die Bühne.
Hier wird keine Standgebühr verlangt. 
 
Anmeldungen mit Angabe der Standgröße und dem vorgesehe-
nen Angebot nimmt die Gemeinde Heiligenberg bis spätestens 
Donnerstag, 21. Juli 2022 unter Tel. 07554/9983-12 oder per 
Email unter touristinfo@heiligenberg.de entgegen. 

Bitte beachten Sie, dass dieses Jahr nur 3 Meter Parzellen ver-
geben werden. Sollten Sie mehr als 3 Meter Standgröße wün-
schen, wäre nur die nächstmögliche Größe von 6 Meter verfüg-
bar. 

Rosenfreunde Bodensee 
Wer ist die „Schönste“ im Rosengarten 
Die Rosenfreunde Bodensee laden alle rosenbegeisterte Men-
schen zur Besichtigung der aktuellen Blüte ein. 
Ausserdem können die Teilnehmer des Rosenschnittkurses vom 
26. März 2022 bei dieser Gelegenheit die Ergebnisse der durch-
geführten Schnittmaßnahmen begutachen. Die Veranstaltung ist 
kostenfrei. 
Treffpunkt: Freitag, den 10. Juni 2022 um 17.00 Uhr in 88662 
Überlingen, Schönbuchstrasse 99. 
Bitte bei Helen Vogler unter 
info@rosenfreunde-bodensee.de anmelden. 
 
 
 

Ende des  
redaktionellen 

Teils



Nachruf
Mit dem Tod eines lieben Menschen verliert man vieles,

niemals aber die gemeinsam verbrachte schöne Zeit.

Kurt Bischoff
Wir sind tief betroffen vom Tod unseres langjährigen

Mitglieds und nehmen in stiller Trauer Abschied von ihm.

Ein ehrendes Andenken für die Treue zum Verein
bewahrt ihm die

Wandergruppe Billafingen e.V.

Service-Kraft/
KellnerIn

Freilandgärtner  m/w/d in Vollzeit gesucht 

Das Haus Fürstenberg sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen engagierten und erfahrenen 

Freilandgärtner in Vollzeit.  

Bei Interesse melden Sie sich bitte mit Angabe Ihrer  
Telefonnummer bei v.schwiderski@haus-fuerstenberg.de 

Wir suchen dich (m/w/d) als

Servicemitarbeiter in Voll/Teilzeit 
Küchenhilfe in Voll/Teilzeit und Aushilfen

 für unser Restaurant Basilico zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz, mit Festanstellung,  
5 Tage Woche, attraktives Gehalt.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter: 
restaurant@basilico-ueberlingen.de 

Tel. 0171 3561000  •  Goldbach 31a  •  88662 Überlingen 

THOMAS BICHLER

BODENSEEBERGE
Wanderungen und Anstiege auf die Berge rund um den Bodensee 
∙ 90 Wanderungen und Bergtouren zwischen Hegau, Linzgau, Bodensee, Ostschweiz, Bregenzerwald und Westallgäu
∙ Mit allen zerti� zierten Premiumwanderwegen am Bodensee
∙ Einteilung aller Touren in fünf Schwierigkeitsstufen
∙  Detaillierte Wegbeschreibungen mit Charakteristiken, Gehzeiten, Anforderungen, Einkehr- und 

Übernachtungsmöglichkeiten
∙ Informative Tourenkarten mit eingezeichneten Routen und Links zur Onlinedarstellung
∙ GPS-Daten zu allen Touren

ISBN 978-3-7977-0773-4  |  VK 28,00 €  |  Verlag Stadler
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Keller
Eigene Schlachtung - feine Qualitätsprodukte aus der Region

Angebot vom 30.05. bis 04.06.2022 Pfingsten
Rinderbraten 1 kg   15,90 €
Geflügelsalat 100 g      1,39 €
Frischwurst-Aufschnitt gemischt 100 g      1,38 €
Bonifaz Käse 70 % F.i.Tr.   100 g      1,75 €

Fleischerfachgeschäft 
Münsterstr. 20 • 88662 Überlingen • Tel. 07551/633 63

PODOLOGIE 
ÜBERLINGEN
FUSSTHERAPEUTISCHE PRAXIS

Franziska Acksteiner-Othmani
Staatl. geprüfte Podologin

Rosenhag 6, 88662 Überlingen • 07551 9571357 
mit Heilmittelverordnung/Selbstzahler  

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.



Schlafstörungen durch Erdstrahlen?  
Erfahrener Rutengänger prüft Schlafplatz 

 07551 / 34 49


